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Vorwort

Vorwort D

L
Mehr News

Nachdem die Wahl zur Besetzung vakanter Stellen in & Infos
lhrem Unternehmen gefallen ist, stellt sich vielfach die Das Arbeitgeber-
Frage: Sind die Beschdftigten sozialversicherungspflich- portal Ihrer AOK
tig? Und wenn ja: In allen Zweigen der Sozialversiche-
rung oder kommen eventuell gesetzlich normierte Aus-
nahmen von der Versicherungspflicht zum Tragen?
Welche Rolle spielt die Hohe des Arbeitsentgelts? Han- Einige Aussagen in
delt es sich bei den ,Neuen” uberhaupt um Beschaftigte diesem E-Paper sind
oder sprechen die vertraglichen Regelungen eher fur mit einer Hochziffer
eine selbststandige Tatigkeit? Welche Rolle spielen da- versehen. Diese wer-
bei die Instrumente im Statusfeststellungsverfahren? den hier - aufgelis-

tet - ergdnzt um die
entsprechenden
Rechtsquellen und
Fundstellen. Ein Ab-
kiirzungsverzeichnis
finden Sie hier. -

In dem vorliegenden E-Paper geben wir Ihnen das ent-
sprechende Rustzeug, um diese Fragen beantworten zu
kénnen und den Uberblick bei den komplexen Regelun-
gen im Spannungsfeld Arbeitsverhdltnis — Beschafti-
gungsverhaltnis — Versicherungspflicht zu behalten.

Wann immer Sie Fragen haben, steht Ihnen das AOK-
Firmenberatungsteam jederzeit gern mit Rat und Tat

zur Seite. Weiteres Wissen zum
Thema ,Versiche-
Mit freundlichen GrufB3en rungspflicht und -frei-

lhre AOK. Die Gesundheitskasse. heit” vermittelt das

gleichnamige Modul 1
des interaktiven On-
line-Trainings ,,Basis-
wissen Sozialversi-
cherung”:

Mehrdazu -
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1.1 Allgemeines

Ohne die Versicherungspflicht in den verschiedenen
Zweigen der Sozialversicherung selbst zu regeln, wird
mit dem ,Beschaftigungsverhaltnis” einer der wesentli-
chen Begriffe des Sozialversicherungsrechts gesetzlich
definiert, an den vor allem die Vorschriften uber die Ver-
sicherungspflicht ankniipfen (»4). Das sozialversiche-
rungsrechtliche Beschaftigungsverhaltnis ist zwar re-
gelmdBig Ausfluss eines Arbeitsverhdltnisses (»1.5),
unterliegt jedoch eigenen sozialversicherungsrechtli-
chen Voraussetzungen.

1.2 Begriff

Beschaftigung wird gesetzlich definiert als ,nicht-
selbststandige Arbeit, insbesondere in einem Arbeits-
verhaltnis”.! Wahrend das Arbeitsverhdltnis sich als
zweiseitiges privatrechtliches Rechtsverhaltnis dar-
stellt, das seinen Niederschlag unter anderem in der im
Wesentlichen freien Gestaltung des Vertragsrechts fin-
det, ist fur das Beschaftigungsverhdaltnis gegen Arbeits-
entgelt entscheidend, dass keine selbststandige Tatig-
keit (»1.6) ausgelibt wird. Der Begriff des Beschdftigungs-
verhaltnisses ist allerdings weitgehender als der Begriff
des Arbeitsverhaltnisses. Er erfasst auch Fdalle, in denen
ein Arbeitsverhaltnis nicht vorliegt, wie beispielsweise
bei GmbH-Geschaftsfuhrern und -Geschaftsfuhrerinnen
(»1.12). Die gesetzliche Norm grenzt damit die Beschdafti-
gung zur selbststéndigen Tatigkeit ab. (Infografik 1)

1.3 Abhangige Beschaftigung

Als Beschaftigte im Sinne des Sozialversicherungsrechts
gelten hiernach Personen, die in einem Beschaftigungs-
verhaltnis stehen, das heif3t personlich und wirtschaft-

Die Beschaftigung ist
ein zentraler Begriff
im Zusammenhang
mit der Sozialversiche-
rungspflicht.

Zur Infografik =
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lich abhangig fur einen Arbeitgeber arbeiten. Wie die
Rechtsprechung hierzu mehrmals betont hat, liegt da-
bei das Schwergewicht fur die Beurteilung eines Be-
schaftigungsverhdaltnisses auf der personlichen Abhan-
gigkeit. Der Grad der personlichen Abhangigkeit wird
auch von der Eigenart der jeweiligen Tatigkeit sowie
deren Art und Organisation bestimmt.

Der wirtschaftlichen Abhangigkeit, also dem Angewie-
sensein auf Entlohnung, kommt nur untergeordnete Be-
deutung zu. Fur die Abgrenzung einer abhangigen Be-
schaftigung von einer selbststandigen Tatigkeit ist es
daher nicht von Bedeutung, ob die Tatigkeit als Haupt-
erwerbsquelle oder im Nebenerwerb ausgeubt wird.
Dies wird vom Gesetzgeber ausdrucklich klargestellt,
denn als Hauptanhaltspunkte fur eine Beschaftigung
werden die Tatigkeit nach Weisungen und die Eingliede-
rung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers
(Unternehmen) genannt.?

Diese Eingliederung in den Betrieb des Arbeitgebers ist
durch die Einbindung in die Betriebsablaufe charakteri-
siert. Die erforderliche personliche Abhangigkeit ist ins-
besondere durch folgende Kriterien gekennzeichnet:

- Weisungsgebundenheit der Beschaftigten bezuglich
Zeit, Dauer, Ort und Art der auszuubenden Tatigkeit

- Eingliederung in die Arbeitsorganisation (zum Beispiel
Betrieb, Haushalt, Verwaltung) und Unterstellung un-
ter das Direktionsrecht des Arbeitgebers

- Bindung an eine bestimmte Arbeitszeit
- Kein Unternehmens-, insbesondere kein Verlustrisiko

- Entlohnung nach einem bestehenden Tarifvertrag mit
Lohn- beziehungsweise Einkommensteuerpflicht
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- Der Arbeitgeber bucht das Arbeitsentgelt als
Betriebsausgabe

Sofern der Arbeitgeber vom Weisungsrecht weniger Ge-
brauch macht - dies ist insbesondere bei Diensten ho-
herer Art oder bei Hochqualifizierten der Fall -, ist ein
sozialversicherungsrechtliches Beschaftigungsverhalt-
nis dann anzunehmen, wenn die zu erfullende Aufgabe
von der Ordnung des Betriebs gepragt wird, sich aus
Ubung und Herkommen ergibt und die Arbeitskraft im
Dienst des Unternehmens eingesetzt wird.?

Inhalt des Arbeitsvertrags und die steuerliche Einstu-
fung der Beschaftigten konnen Anhaltspunkte fur das
Vorliegen eines Beschaftigungsverhaltnisses sein. Der
Tatigkeitsbezeichnung im Arbeitsvertrag kommt dage-
gen nur untergeordnete Bedeutung zu.

MafBgeblich fur die Beurteilung eines sozialversiche-
rungsrechtlichen Beschaftigungsverhdaltnisses sind
aber letztlich immer die tatsachlichen Verhaltnisse,
selbst wenn arbeitsrechtlich kein gultiger Arbeitsver-
trag bestehen sollte.

1.4 Berufsausbildungsverhaltnis

Als sozialversicherungsrechtlich relevante Beschafti-
gung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertig-
keiten oder Erfahrungen im Rahmen betrieblicher Berufs-
bildung.* Der Begriff ,Berufsausbildung” ist im Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) definiert.> Nach der Rechtspre-
chung steht nicht die Arbeit gegen Entgelt, sondern der
Ausbildungszweck im Vordergrund. Gleichwohl muss ein
Beschaftigungsverhdltnis bestehen, das vor allem

durch die personliche Abhangigkeit der Auszubildenden
(Weisungsgebundenheit und Eingliederung in den Be-

Ein wesentliches
Merkmal fiir eine Be-
schaftigung ist das
Weisungsrecht des
Arbeitgebers. Ein Ar-
beitsvertrag ist ein
Indiz dafiir.
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trieb) geprdgt ist. Beschdftigt sind also grundsdtzlich
diejenigen Auszubildenden, die in der Betriebstatigkeit
ausgebildet und in der Regel in den Produktions- oder
Dienstleistungsprozess zum Erwerb von praktischen
Kenntnissen und Fertigkeiten eingegliedert sind. Indiz
fur das Vorliegen eines Ausbildungsverhaltnisses sind
der Abschluss eines Ausbildungsvertrags zwischen Aus-
bildenden (Unternehmen) und Auszubildenden und die
Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
haltnisse.

Zu den zur Berufsausbildung Beschaftigten zahlen
auch:

- Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbil-
dungsvertrags nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)
in einer auBerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet
werden

- Teilnehmende an dualen Studiengdngen

- Teilnehmende an Ausbildungen mit Abschnitten des
schulischen Unterrichts und der praktischen Ausbil-
dung, fur die ein Ausbildungsvertrag und Anspruch auf
Ausbildungsvergitung besteht (praxisintegrierte
Ausbildungen)®

Die Regelung Uber die Sozialversicherungspflicht der zu-
letzt genannten Personenkreise gilt grundsatzlich nur
fur Ausbildungen, die ab dem 1. Juli 2020 begonnen wur-
den. Sie gilt mit Ruckwirkung, wenn fur diese Ausbil-
dungsverhdaltnisse bereits Sozialversicherungsbeitrage
gezahlt worden sind. Soweit fur laufende Ausbildungen
am 1. Juli 2020 keine Beitrage gezahlt worden sind, be-
ginnt die Versicherungspflicht ab Aufnahme der Bei-
tragszahlung, wenn diese mit Zustimmung der Teilneh-
menden erfolgt.

Weitere Informatio-
nen zur Ausbildung
finden Sie im AOK-
Arbeitgeberportal.

Mehrdazu -
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1.5 Arbeitsverhaltnis

Die enge Verbindung zwischen dem sozialversicherungs-
rechtlichen Beschaftigungsverhaltnis und dem Arbeits-
verhaltnis ist in der Rechtsprechung wiederholt betont
worden.’

Das Vorliegen eines Arbeitsverhdltnisses ist allerdings
nicht in allen Fallen mit dem Beschaftigungsverhaltnis
(»1.2) identisch. Bei der Feststellung, ob im sozialversi-
cherungsrechtlichen Sinn ein Beschaftigungsverhaltnis
vorliegt, ist zusatzlich auch der Schutzzweck der Sozial-
versicherung zu beachten - also den abhangig Beschaf-
tigten wegen ihrer sozialen Schutzbedurftigkeit ein of-
fentlich-rechtliches Sicherungssystem zur Verfugung zu
stellen.? Der Begriff des Beschaftigungsverhdltnisses ist
damit weitgehender als der Begriff des Arbeitsverhalt-
nisses.

Der Gesetzgeber sah sich veranlasst, mit Wirkung zum
1. April 2017 eine gesonderte Norm fur die Regelung der
Rechte und Pflichten aus einem Arbeitsvertrag in das
Birgerliche Gesetzbuch (BGB) einzufiigen.? Danach liegt
ein Arbeitsvertrag vor, wenn , der Arbeitnehmer im
Dienst eines anderen zur Leistung weisungsgebundener,
fremdbestimmter Arbeit in personlicher Abhangigkeit
verpflichtet” wird. Die hierin enthaltenen Regelungen
sind damit weitgehend deckungsgleich mit den Merk-
malen eines Beschdftigungsverhdltnisses (»1.2).

1.6 Selbststandige Tatigkeit

Obwohl die Grenzen zwischen abhangiger Beschafti-
gung und selbststandiger Tatigkeit durchaus flieBend
sein konnen, zeichnet sich auch die selbststandige

Nicht jedes Arbeits-
verhaltnis ist mit ei-
nem Beschaftigungs-
verhaltnis im sozial-
versicherungsrechtli-
chen Sinn gleichzu-
setzen.
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Tatigkeit durch gewisse Wesensmerkmale aus. Diese
stellen sich vor allem dar durch

- das Auftreten am Markt mit eigenem Unternehmens-
risiko (Einsatz von eigenem Kapital mit der Méglich-
keit von Gewinn und Verlust),

- das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstatte,

- die Verfugungsmaoglichkeit Uber die eigene
Arbeitskraft,

- in der freien Gestaltung von Tatigkeit und Arbeitszeit,

- in der Berechtigung zur Beschaftigung von Arbeits-
kraften und

- der steuerlichen Behandlung (Gewerbesteuer).

Ebenso sind bestimmte Zulassungsvoraussetzungen
auf selbststandige Tatigkeiten ausgerichtet, zum Bei-
spiel ein Gewerbeschein oder die Eintragung in die
Handwerksrolle.

Als selbststdndig anzusehen ist somit jemand, der un-
ternehmerische Entscheidungsfreiheit hat, ein unter-
nehmerisches Risiko tragt sowie unternehmerische
Chancen wahrnehmen und hierfur Eigenwerbung be-
treiben kann. Der Einsatz eigenen Personals oder die
realistische Moglichkeit, eigenes Personal einzusetzen
und die Arbeitsleistung nicht hochstpersonlich erbrin-
gen zu mussen, ist ein gewichtiges Merkmal einer
selbststandigen Tatigkeit.

Nur wenn die tatsachlichen Verhdltnisse in etwa glei-
chermafBen auf Selbststandigkeit und Nichtselbststan-
digkeit hindeuten, sind die vertragliche Ausgestaltung
und der darin zum Ausdruck kommende ubereinstim-
mende Wille der Vertragsparteien entscheidend. Fuhrt
auch dies zu keinem abschlieBenden Ergebnis, ist

Von einer Beschafti-
gung ist die selbst-
standige Tatigkeit
abzugrenzen.
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letztlich darauf abzustellen, ob das Berufsleben der
Versicherten von einer abhdangigen Beschaftigung oder
selbststandigen Tatigkeit gepragt ist.

1.7 Scheinselbststandigkeit

Als Scheinselbststandige werden Personen bezeichnet,
die formal wie selbststandig Tatige auftreten, tatsdch-
lich jedoch abhdangig Beschaftigte sind. Das auftragge-
bende Unternehmen hat - wie auch sonst jeder Arbeit-
geber bei seinen Beschaftigten — zu prufen, ob ein
Auftragnehmer oder eine Auftragnehmerin bei ihm ab-
hdngig beschaftigt oder fur ihn selbststandig tatig ist.
Ist das auftraggebende Unternehmen der Auffassung,
dass im konkreten Einzelfall keine abhdngige Beschaf-
tigung vorliegt, ist zwar formal von ihm nichts zu veran-
lassen. Es geht jedoch das Risiko ein, dass bei einer Be-
triebsprufung der Sachverhalt anders bewertet und
dadurch die Nachzahlung von Gesamtsozialversiche-
rungsbeitragen erforderlich wird. In Zweifelsfallen
sollte das auftraggebende Unternehmen daher das op-
tionale Statusfeststellungsverfahren (»1.13) einleiten.

1.8 Illegale Beschaftigung

Eine ,illegale Beschaftigung” liegt vor, wenn

- auslandische Personen unerlaubt beschaftigt werden
oder als Entleihende unerlaubt tatig werden,

- auslandische Personen unerlaubt eine Erwerbstatig-
keit ausuben,

- Beschaftigte
a) ohne erforderliche Erlaubnis nach §1 Abs.1 Satz 1
des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG) oder

Kontaktieren Sie uns
gern bei sozialversi-

cherungsrechtlichen
Fragen.
Mehr dazu -
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b) entgegen den Bestimmungen nach §1 Abs.1Satz 5
und 6, §1a oder §1b AUG Uberlassen oder tatig
werden,

- Personen beschaftigt werden, ohne dass die Arbeits-
bedingungen nach MaBgabe des Mindestlohngeset-
zes (MiLoG), des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
(AEntG) oder des §8 Abs. 5 AUG (in Verbindung mit ei-
ner Rechtsverordnung nach §3a Abs. 2 Satz 1 des
AUG) eingehalten werden, oder

- Beschaftigte unter ausbeuterischen Bedingungen ar-
beiten mussen.'

Ob eine Person, die Schwarzarbeit verrichtet, selbst-
standig tatig oder abhangig beschaftigt ist, richtet sich
nach Kriterien, die in den betroffenen Rechtsgebieten
(Steuer-, Arbeits-, Sozialversicherungsrecht) eigenstdn-
dig definiert sind. Ist die schwarzarbeitende Person Ar-
beitnehmer oder Arbeitnehmerin, hat nur ihr Arbeitge-
ber strafrechtlich bewehrte Pflichten. Insbesondere ist
dies die Pflicht, Steuern und Sozialversicherungsbei-
trage einzubehalten, anzumelden und abzufuhren. Be-
schaftigte trifft dann eine strafrechtliche (Mit-)Verant-
wortung, wenn sie aktiv an der Hinterziehung von
Abgaben teilnehmen.

Anders sieht es bei Selbststandigen aus. Diese sind
selbst zur Erkldrung der verschiedenen Steuern (Ein-
kommensteuer, eventuell Gewerbesteuer und Umsatz-
steuer) verpflichtet. Den Beginn ihrer Tatigkeit miissen
sie deshalb entweder bei der Gewerbebehorde oder
beim Finanzamt anmelden. Machen sie gegenuber den
Finanzbehorden falsche Angaben oder geben sie keine
Steueranmeldungen oder -erklarungen ab, obwohl sie
dazu verpflichtet sind, kdnnen sie wegen Steuerhinter-
ziehung belangt werden.
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Grundlage fur die Bekampfung der Schwarzarbeit und
der illegalen Beschaftigung ist das Schwarzarbeitsbe-
kadmpfungsgesetz (SchwarzArbG). Darin wurden der
Zollverwaltung (Finanzkontrolle Schwarzarbeit = FKS)
Prufungsaufgaben sowie Prufungs- und Ermittlungsbe-
fugnisse zugewiesen.

1.9 Werkvertrag

Werkvertrage" begrunden gewdhnlich auf der Grund-
lage des Vertragsverhadltnisses keine Versicherungs-
pflicht, weil diese Vertragsarten keine personliche Ab-
hangigkeit der Vertragspartner bewirken. Bei einem
Werkvertrag verpflichtet sich eine der Vertragsseiten
zur Herstellung des vereinbarten Werks. Geschuldet
wird also nicht der Arbeitseinsatz an sich, sondern der
vereinbarte Arbeitserfolg, beispielsweise die Herstel-
lung eines Wohnzimmerschranks. Solche Vertrage wer-
den in der Regel von Selbststandigen oder fur Selbst-
stdindige abgeschlossen. (Beispiel 1)

1.10 Unstandige Beschaftigung

Bei berufsmaBig unstandig Beschaftigten handelt es
sich um Personen, deren Erwerbstatigkeit wirtschaft-
lich und zeitlich durch diese Beschaftigungen bestimmt
wird.

Unstandig ist eine Beschaftigung, die auf weniger als
eine Woche entweder von der Natur der Sache be-
schrankt zu sein pflegt oder im Voraus durch Arbeits-
vertrag beschrankt ist. Der Natur der Sache nach ist
eine Beschaftigung befristet, wenn vertraglich nicht die
Arbeitsdauer, sondern eine bestimmte Arbeitsleistung
(beispielsweise Be- und Entladen von Fahrzeugen) ver-
einbart ist. Als Woche ist dabei nicht die Kalender-

Zum Beispiel -

Arbeitgeber haben die
Beschaftigungszeiten
einer oder eines be-
rufsmaBig unstandig
Beschdftigten (Perso-
nengruppe ,118") in ei-
ner Abmeldung zu-
sammenzufassen,
sofern der Zeitraum
der Unterbrechung
zwischen den einzel-
nen unstandigen Be-
schaftigungen nicht
mehr als drei Wochen
betragt.
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woche, sondern die arbeitsrechtliche Beschaftigungs-
woche zu verstehen. Die Beschaftigungswoche ist ein
Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Kalenderta-
gen, beginnend mit dem ersten Tag der Beschaftigung.
Wird an den Ublichen arbeitsfreien Samstagen, Sonn-
und Feiertagen gearbeitet, liegt eine Beschaftigung von
weniger als einer Woche vor, wenn die Beschaftigung
an weniger als finf Tagen (Fiinf-Tage-Woche) bezie-
hungsweise an weniger als sechs Tagen (Sechs-Tage-
Woche) ausgelibt wird. (Beispiel 2)

In der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung
gelten fur unstandig Beschaftigte besondere versiche-
rungs-, beitrags- und melderechtliche Regelungen,
wenn sie die unstandige Beschaftigung berufsmafBig
ausuben. In der Rentenversicherung gilt dies auch dann,
wenn die versicherungspflichtige unstandige Beschafti-
gung nicht berufsmalf3ig ausgeubt wird.

Eine unstandige Beschaftigung wird unter drei Bedin-
gungen als berufsmaBig eingeschatzt:

- Es entspricht dem Berufsbild, dass sie ohne festes Ar-
beitsverhdltnis bei unterschiedlichen Arbeitgebern
ausgefuhrt wird

- Sie dauert weniger als eine Woche

- Sie stellt den zeitlichen und wirtschaftlichen Schwer-
punkt dar

1.11 Familienangehorige

Ob bei mitarbeitenden Familienangehdrigen eine Be-
schaftigung gegen Arbeitsentgelt vorliegt, ist nach den
gleichen Grundsdatzen zu beurteilen, wie sie allgemein
zur Feststellung der Versicherungspflicht mafBgeblich
sind. Dabei ist auszuschliel3en, dass der Arbeitsvertrag

Zum Beispiel -

Zu den unstandig Be-
schaftigten gibt es
ein gemeinsames
Rundschreiben vom
21. November 2018.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/14104/?tx_aokbrechtsdatenbank_detailsite%5BisDocument%5D=0&tx_aokbrechtsdatenbank_detailsite%5Btopic%5D=4&cHash=031567217e8c0e141031df65c47682e9&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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nur zum Schein abgeschlossen wurde, der oder dem Fa-
milienangehorigen das Unternehmen mitgehort oder die
Arbeit lediglich familienhafte Mithilfe darstellt. Ein Be-
schaftigungsverhdaltnis zwischen durch Ehe oder gleich-
geschlechtliche Lebenspartnerschaft nach dem LPartG
verbundenen Personen kann grundsatzlich dann nicht
begrundet werden, wenn sie Gutergemeinschaft verein-
bart haben und der Betrieb zum Gesamtgut der Guter-
gemeinschaft gehort. (Infografik 2)

FUr mitarbeitende Familienangehorige wird ein obliga-
torisches Statusfeststellungsverfahren im Rahmen der
Anmeldung der Beschaftigung zur Sozialversicherung
durchgefiihrt (»1.13.2). (Beispiel 3)

1.12 Gesellschafter

Fur die Statusbeurteilung von Gesellschafter-Geschafts-
fuhrern, Fremdgeschaftsfuhrern und mitarbeitenden
Gesellschaftern einer GmbH sowie Geschaftsfuhrern ei-
ner Familien-GmbH gelten die gleichen Grundsatze, die
auch allgemein fur die versicherungsrechtliche Beurtei-
lung einer Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt maflge-
bend sind. Die Gesamtbetrachtung hat jedoch zudem
unter Berucksichtigung des GmbH-Gesetzes und der ge-
sellschaftsrechtlichen Regelungen und Vereinbarungen
zu erfolgen.

1.12.1 Gesellschafter-Geschaftsfiihrer

Erfolgen Beschlusse der Gesellschafter nach der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen'? und richtet sich dabei
das Stimmrecht des einzelnen Gesellschafters nach der
Hohe seiner Geschaftsanteile, hat ein Gesellschafter-
Geschaftsfuhrer, der mindestens uber 50 Prozent des
Stammkapitals verfugt, grundsatzlich einen maf3gebli-
chen Einfluss auf die Geschicke der GmbH. Dies trifft

Zur Infografik =

Zum Beispiel -
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auch auf einen Gesellschafter-Geschaftsfuhrer zu, der
zwar Uber weniger als 50 Prozent des Stammkapitals
verfugt, aber aufgrund besonderer Vereinbarung im
Gesellschaftsvertrag samtliche Beschlusse der anderen
Gesellschafter verhindern kann (umfassende Sperrmi-
noritét). Beide haben insbesondere die Rechtsmacht,
Beschlusse zu verhindern, die ihr Dienstverhaltnis be-
nachteiligen wirden, sodass in diesen Fallen ein ab-
hangiges Beschaftigungsverhaltnis von vornherein aus-
scheidet.

Eine nur eingeschrankte Sperrminoritat, die nicht auf
alle Angelegenheiten der Gesellschaft Anwendung fin-
det, schliel3t ein abhdngiges Beschaftigungsverhaltnis
hingegen nicht von vornherein aus. Es ist jeweils indivi-
duell nach dem Gesamtbild der Arbeitsleistung zu pru-
fen, ob ein abhdngiges Beschaftigungsverhadltnis
vorliegt.

1.12.2 Mitarbeitende Gesellschafter

Erfolgen Gesellschafter-Beschlusse nach der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen und richtet sich dabei das
Stimmrecht einzelner Gesellschafter nach der Hohe ih-
rer Geschaftsanteile, ist fur mitarbeitende Gesellschaf-
ter ohne Geschaftsfuhrungsfunktion ein abhdngiges Be-
schaftigungsverhaltnis grundsatzlich von vornherein
ausgeschlossen, wenn sie uber mehr als 50 Prozent des
Stammkapitals verfugen.

Sie haben aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Posi-
tion letztlich auch die Leitungsmacht gegenuber der
Geschaftsfuhrung und unterliegen damit nicht deren
Weisungsrecht. Inre Abhdngigkeit als Beschaftigte kon-
nen sie aufgrund ihrer Rechtsmacht jederzeit beenden,
indem sie einen andernden Mehrheitsbeschluss herbei-
fuhren. Sie haben damit mafBgeblichen Einfluss auf die
Geschicke der Gesellschaft.
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Eine Kapitalbeteiligung von bis zu 50 Prozent des
Stammkapitals beziehungsweise eine Sperrminoritat
schlieBen ein abhdngiges Beschaftigungsverhadltnis
nicht von vornherein aus. Es ist jeweils individuell nach
dem Gesamtbild der Arbeitsleistung zu prufen, ob ein
abhdngiges Beschaftigungsverhdadltnis vorliegt.

1.12.3 Familien-GmbH

Familiare Verbundenheit oder Rucksichtnahme in einer
Familien-GmbH ist nach der Rechtsprechung des Zwolf-
ten Senats des Bundessozialgerichts (BSG) grundsdtz-
lich nicht (mehr) geeignet, die Rechtsmacht, wie sie sich
nach dem Gesellschaftsrecht ergibt, ganzlich zu negie-
ren und daher ein abhangiges Beschaftigungsverhaltnis
zur Familien-GmbH auszuschlief3en. Der Zwolfte Senat
misst der aus gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben
entspringenden Rechtsmacht als Teil der tatsachlichen
Verhaltnisse grof3ere Bedeutung bei als familiarer Ver-
bundenheit oder Rucksichtnahme.

Die ,Kopf und Seele”-Rechtsprechung, wonach bestimm-
te Angestellte einer Familiengesellschaft ausnahms-
weise als selbststandig Tatige zu betrachten sind,
wenn sie zum Beispiel aufgrund ihres Uberlegenen Fach-
wissens beziehungsweise als einzige Person mit Bran-
chenkenntnis faktisch wie ein Alleininhaber die Ge-
schafte der Gesellschaft nach eigenem Gutdunken
fuhren, ist fur die Statusbeurteilung im Sozialversiche-
rungsrecht nicht heranzuziehen.”

1.13 Statusfeststellung

Mit dem Statusfeststellungsverfahren soll den Beteilig-
ten Rechtssicherheit dartiber verschafft werden, ob
Auftragnehmende selbststandig tatig oder abhangig
beschaftigt sind. In Abhdngigkeit von der Art des

Die Spitzenorganisa-
tionen der Sozialver-
sicherung haben am
1. April 2022 ein Rund-
schreiben zur Status-
beurteilung von Er-
werbstdtigen heraus-
gegeben.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/546517/?tx_aokbrechtsdatenbank_detailsite%5BisDocument%5D=0&tx_aokbrechtsdatenbank_detailsite%5Btopic%5D=4&cHash=0a75d653cc7889c1e41b6eaabb14c487&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Anfrageverfahrens kann sich der Beginn der Versiche-
rungspflicht verdindern (»2.1). Eine Feststellung, dass
eine erwerbstatige Person allgemein selbststandig ta-
tig ist, kann nicht getroffen werden. Das Anfragever-
fahren ist nur in Bezug auf ein konkretes Auftragsver-
haltnis moglich.

1.13.1 Optionales Anfrageverfahren

Das optionale Statusfeststellungsverfahren* wird von
der Clearingstelle der DRV Bund (DRV) durchgefiihrt. Be-
teiligte, die eine Statusfeststellung beantragen konnen,
sind die Vertragsseiten (Auftraggebende und Auftrag-
nehmende), jedoch keine anderen Versicherungstrdger.
Die Beteiligten konnen das Anfrageverfahren allein be-
antragen. Die Beteiligten brauchen sich in der Beurtei-
lung der Erwerbstatigkeit nicht einig zu sein. Aus Beweis-
grunden ist fur das Anfrageverfahren die Schriftform
vorgeschrieben. Dazu haben die Beteiligten einen Antrag
auszufullen, der bei der DRV angefordert werden kann.

Das Anfrageverfahren bei der DRV entfallt, wenn be-
reits durch

- eine Einzugsstelle auBerhalb eines Statusfeststel-
lungsverfahrens (beispielsweise im Rahmen einer Ent-
scheidung uber eine freiwillige Versicherung, eine Fa-
milienversicherung, einer Prufung nach §28h Abs. 2
SGB IV) oder

- einen Rentenversicherungstrdger (im Rahmen einer
Betriebspriifung nach §28p Abs.1SGB IV)

ein Verfahren zur Feststellung des Status der Erwerbs-
person durchgefuhrt oder eingeleitet wurde.

Das Anfrageverfahren ist seit dem 1. April 2022 auf die
Feststellung einer abhdngigen Beschaftigung oder


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1699304/?cHash=7f42c8f4907a95ce1e11557025870ce6&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1699304/?cHash=7f42c8f4907a95ce1e11557025870ce6&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1699311/?cHash=a4dd89742e5c00b6aff2895e34f10a67&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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selbststandigen Tatigkeit beschrankt. Eine Entschei-
dung uber die Versicherungspflicht in der Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung erfolgt
nicht mehr.

Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung auf-
grund einer Beschaftigung beginnt grundsatzlich mit
dem Tag des Eintritts in das Beschaftigungsverhaltnis.
Abweichend hiervon beginnt die Versicherungspflicht
mit der Bekanntgabe der Entscheidung der DRV Uber
das Vorliegen eines versicherungspflichtigen Beschafti-
gungsverhdltnisses (»1.16 ,Detekteien”).”s

Dies gilt, wenn

- der Antrag auf Statusfeststellung innerhalb eines Mo-
nats nach Aufnahme der Tatigkeit gestellt wird,

- die oder der Beschaftigte dem spdteren Beginn der
Sozialversicherungspflicht zustimmt und

- sie oder er fur den Zeitraum zwischen Aufnahme der
Beschaftigung und der Bekanntgabe der Entschei-
dung der DRV eine Absicherung gegen das finanzielle
Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorge-
nommen hat, die der Art nach den Leistungen der ge-
setzlichen Kranken- und Rentenversicherung
entspricht.

Die besonderen Regelungen zum Beginn der Versiche-
rungspflicht gelten nicht, wenn die Statusfeststellung
erst nach Ablauf eines Monats nach Aufnahme der Ta-
tigkeit beantragt wird, eine Einzugsstelle im Rahmen
des §28h Abs. 2 SGB IV oder ein Rentenversicherungstra-
ger bei der Betriebsprufung uber die Versicherungs-
pflicht entschieden hat. Die Versicherungspflicht be-
ginnt in diesen Fallen mit dem Beginn der Beschaftigung
(»1.16 ,Kurierdienste”).

Die Falligkeit der Bei-
trage wird auf den
Zeitpunkt hinausge-
schoben, zu dem die
Statusentscheidung
unanfechtbar wird.
Da in diesen Fallen fur
die zuriickliegende
Zeit wegen fehlender
Falligkeit ein Lohnab-
zug nach §28g SGB IV
unterblieben ist, ist
der Abzug der Anteile
der Beschaftigten
durch den Arbeitgeber
nicht auf die letzten
drei Monate begrenzt.
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Prognoseentscheidung

Probeweise (befristet bis 30. Juni 2027) wird eine Prog-
noseentscheidung eingefuhrt werden, die eine Status-
feststellung bereits vor Aufnahme der Tatigkeit ermog-
licht. Grundlage fur die Entscheidung sollen die ver-
traglichen Vereinbarungen zwischen Unternehmen und
Auftragnehmenden und die von ihnen beabsichtigten -
antizipierten - Umstande der Vertragsdurchfuhrung
sein. Andern sich die schriftlichen Vereinbarungen oder
die Umstande der Vertragsdurchfuhrung bis zu einem
Monat nach der Aufnahme der Tatigkeit, haben die Be-
teiligten dies unverzuglich mitzuteilen. Die Prognose-
entscheidung ist keine eigenstandige Entscheidungsart
und daher — anders, als der Begriff nahelegen mag -
eine ,regulare” und endgultige Feststellung des Er-
werbsstatus.

Gruppenfeststellung

Ebenfalls befristet bis 30. Juni 2027 besteht die Mog-
lichkeit, fur gleiche Auftragsverhdaltnisse eine gutach-
terliche AuBerung der Clearingstelle einzuholen, die Si-
cherheit fur alle gleichen Vertragsverhaltnisse bietet.
Voraussetzung ist, dass fur einen Einzelfall ein Ver-
waltungsakt uber den Status von der Clearingstelle als
exemplarisches Anschauungsbeispiel vorliegt. Bei dem
Instrument der Gruppenfeststellung handelt es sich um
eine gutachterliche AuBerung und nicht um einen Ver-
waltungsakt im juristischen Sinn.

Bindungswirkung

Bei der Beurteilung der Versicherungspflicht aufgrund
des Auftragsverhaltnisses sind andere Versicherungs-
trager an die Entscheidungen der Clearingstelle gebun-
den. Die Bindungswirkung erstreckt sich auch auf Ent-
scheidungen der Bundesagentur fur Arbeit, insbesondere
dann, wenn die Versicherungspflicht Voraussetzung fur

Die Sozialversiche-
rungsbeitrage werden
nach den allgemeinen
Regelungen fallig.
Dies gilt auch dann,
wenn die Antragstel-
lung bei der Clearing-
stelle verspatet, das
heiBt nach Ablauf der
Monatsfrist des

§7a SGB 1V, erfolgt ist.
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einen Anspruch auf Leistungen der Arbeitsforderung ist
(leistungsrechtliche Bindung).

1.13.2 Obligatorisches Anfrageverfahren

Im obligatorischen Anfrageverfahren'® haben Arbeitge-
ber bei der Anmeldung zusdatzlich anzugeben, ob zum
Arbeitgeber eine enge Bindung durch Ehe oder Lebens-
partnerschaft oder als Abkdmmling besteht oder ob es
sich um eine Tatigkeit als geschaftsfuhrender Gesell-
schafter oder geschaftsfuhrende Gesellschafterin einer
GmbH handelt.”

Lebenspartnerschaft in diesem Sinn bedeutet eine ein-
getragene Partnerschaft nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz. Unter Abkdmmlingen sind Kinder, nicht
eheliche Kinder, adoptierte Kinder, Enkel- und Urenkel-
kinder zu verstehen. Das Statusfeststellungsverfahren
ist nicht auf die Kinder in erster Generation beschrankt.
Stief- und Pflegekinder gelten hingegen nicht als
Abkommlinge.

Bei der Anmeldung ist dieser Personenkreis gesondert
darzustellen und mit einem ,Statuskennzeichen” zu ver-
sehen. Dabei ist anzugeben:

1 = Ehegatte, Lebenspartner oder Abkommling des
Arbeitgebers
2 = Geschaftsfuhrender Gesellschafter einer GmbH

Bei einer Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbe-
schrénkt) handelt es sich um eine besondere Variante
der GmbH, die mit einem Stammkapital von weniger als
25.000 Euro gegrundet wird. Daher gilt das obligatori-
sche Statusfeststellungsverfahren auch bei der Anmel-
dung eines geschaftsfuhrenden Gesellschafters oder ei-
ner geschaftsfuhrenden Gesellschafterin einer UG. Auch
hier ist das Statuskennzeichen ,2"” zu vergeben.
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Tritt die Zugehorigkeit zum oben genannten Personen-
kreis erst im Lauf eines bestehenden Beschaftigungs-
verhaltnisses ein, wird kein obligatorisches Statusfest-
stellungsverfahren ausgelost.

Auch das obligatorische Anfrageverfahren ist seit dem
1. April 2022 auf die Feststellung einer abhdngigen Be-
schaftigung oder selbststandigen Tatigkeit beschrankt.
Eine Entscheidung Uber die Versicherungspflicht in der
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung erfolgt nicht mehr.

1.14 Beschaftigungen mit Auslandsbezug

Die Vorschriften uber die Versicherungspflicht in der So-
zialversicherung gelten grundsatzlich nur fur Personen,
die im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs eine
Beschdaftigung tatsdchlich ausliben (Beschdftigungs-
staatsprinzip).'®

Alle gesetzlichen Normen uber die Aus- und Einstrah-
lung sind einheitlich fur die Kranken-, Pflege-, Renten-,
Unfall- und Arbeitslosenversicherung anzuwenden. Ab-
weichende Regelungen des uber- und zwischenstaatli-
chen Rechts sind vorrangig zu beachten.”

1.14.1 Entsendung im Sinne der Ausstrahlung

Als Ausnahmen von diesem Prinzip ordnet §4 Abs.1SGB IV
die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften Uber
die Versicherungspflicht auch fur Personen an, die im
Rahmen eines in Deutschland (dem Entsendestaat) be-
stehenden Beschaftigungsverhdltnisses in ein Land au-
Berhalb Deutschlands (des Beschdftigungsstaats) ent-
sandt werden, wenn die Entsendung infolge der Eigenaurt
der Beschaftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich be-
grenzt ist (Entsendung im Sinne der Ausstrahlung).

Weitere Informatio-
nen zur Beschaftigung
von Mitarbeitenden
aus dem Ausland fin-
den Sie im AOK-Arbeit-
geberportal.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1699244/?cHash=c9d0b5c61f498eceb6ed78e3d3fab154&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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1.14.2 Entsendung im Sinne der Einstrahlung

FUr den umgekehrten Fall schlie3t §5 Abs. 1SGB IV die
Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften uber die
Versicherungspflicht fur Personen aus, die im Rahmen
eines auBBerhalb Deutschlands bestehenden Beschafti-
gungsverhaltnisses nach Deutschland entsandt wer-
den, wenn die Entsendung infolge der Eigenart der Be-
schaftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich be-
grenzt ist (Entsendung im Sinne der Einstrahlung).

1.14.3 Entsendung im Rahmen der
Arbeitnehmeriiberlassung

Eine Entsendung kann auch dann vorliegen, wenn ein

Arbeitgeber Beschaftigte von Deutschland in das Aus-

land verleiht und hierfur die erforderliche Verleiherlaub-

nis nach dem AUG hat. Entscheidend ist, dass

- die organisatorische Eingliederung in das entsen-
dende Verleihunternehmen bestehen bleibt und

- sich der arbeitsvertragliche Anspruch auf das Ar-
beitsentgelt gegen den entsendenden Arbeitgeber
richtet.

1.15 Keine Beschaftigung

Ein Beschaftigungsverhaltnis setzt den freien Willen
der Beteiligten (Arbeitgeber, Beschdftigte) zur Arbeits-
leistung und zur Entgegennahme dieser Leistung vo-
rous.

Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass bei Arbeiten
unter Zwang ein Beschaftigungsverhaltnis nicht be-
steht. Dies gilt insbesondere fur Strafgefangene wah-
rend des Vollzugs, selbst wenn sie in eigenen Einrich-
tungen der Strafvollzugsbehorden oder in Arbeitsbe-
trieben als sogenannte ,,unechte Freiganger und

Nahere Informationen
konnen Sie der Ge-
meinsamen Verlaut-
barung zur versiche-
rungsrechtlichen
Beurteilung entsand-
ter Arbeitnehmer ent-
nehmen.

Mehrdazu -
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Freigdngerinnen” (Pflichtarbeit in Betrieben auBerhalb
der Anstalt) beschdaftigt werden. Wird die Vollstreckung
einer Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Arbeit abgewen-
det, begrundet dies ebenfalls kein sozialversicherungs-
rechtliches Beschaftigungsverhdltnis. Dagegen unter-
liegen ,echte Freiganger und Freigdngerinnen” in einem
privatrechtlichen Arbeitsverhdltnis uneingeschrankt
der Versicherungspflicht.

Der Annahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigung von Prostituierten (»1.16) stand die Sitten-
widrigkeit von Vertragen entgegen, die auf die Aus-
ubung der gewerbsmafigen Prostitution gerichtet sind.
Sowohl die Rechtsprechung?® als auch die Gesetzge-
bung? gehen inzwischen davon aus, dass die Vornahme
sexueller Handlungen gegen ein vorher vereinbartes
Entgelt eine rechtswirksame Forderung begrundet. Das
Gleiche gilt, wenn sich eine Person, insbesondere im
Rahmen eines Beschaftigungsverhaltnisses, fur die Er-
bringung derartiger Handlungen gegen ein vorher ver-
einbartes Entgelt fur eine bestimmte Zeitdauer bereit-
halt. Eine derartige Vereinbarung verstof3t demnach
nicht mehr gegen die guten Sitten (Ausschluss des §138
Abs.1BGB).

1.16 Ausgewdahlte Einzelfalle

Nachfolgend werden Einzelfdalle genannt und erldutert,
die von den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit im Hin-
blick auf eine sozialversicherungspflichtige Beschafti-
gung uberpruft worden sind beziehungsweise in der
Praxis am haufigsten anzutreffen sind:

Auszubildende in der Altenpflege, Krankenpflege und
Entbindungspflege unterliegen grundsatzlich in allen
Sozialversicherungszweigen der Versicherungspflicht.
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Diese Ausbildungen sind als Beschaftigung zur Berufs-
ausbildung zu bewerten.

Auch wenn Arztinnen und Arzte bei Ausiibung ihrer T&-
tigkeit nur den Regeln der arztlichen Kunst unterworfen
sind und Therapiefreiheit besitzen, kommt es fur die ver-
sicherungsrechtliche Beurteilung darauf an, inwieweit
sie in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert
sind. Diese Eingliederung kann insbesondere bei Diens-
ten hoéherer Art (»1.13), wie beispielsweise bei drztlichen
Tatigkeiten, zur funktionsgerecht dienenden Teilhabe
am Arbeitsprozess des Arbeitgebers verfeinert sein. Die
Tdatigkeiten von Arztinnen und Arzten zum Beispiel in ei-
nem Explantationsteam, als Teil einer Hubschrauberbe-
satzung, als Notdarztin oder als Notarzt sind regelma-
Big als Beschaftigungsverhadltnis zu qualifizieren
(BSG-Urteil vom 19.10.2021 - B 12 R 10/20 R). Vertretungen
in einer niedergelassenen zahn-/arztlichen Praxis (bei
Krankheit, Urlaub oder Fortbildung der Praxisinhaberin
oder des Praxisinhabers) sind dann nicht als sozialver-
sicherungspflichtig anzusehen, wenn sie keinen Be-
schrankungen unterliegen, die Uber die Verpflichtung
zur Benutzung der Praxisraume, zur Einhaltung der
Sprechstunden und zur Abrechnung im Namen der Ver-
tretenen hinausgehen. Gleiches gilt sinngemas fur die
Vertretung in einer Apotheke.

Honorardrzte und Honorardrztinnen, die in einem Kran-
kenhaus tatig sind, sind in dieser Tatigkeit regelmaflig
nicht als Selbststandige anzusehen, sondern unterlie-
gen als Beschaftigte der Sozialversicherungspflicht.??

Personen im Autoverkauf, die Neu- oder Gebrauchtfahr-
zeuge eines Autohauses gegen Provision verkaufen, fuh-
ren diese Tatigkeit in einem abhdngigen Beschafti-
gungsverhaltnis und nicht als freie Handelsvertreter
oder Handelsvertreterinnen aus.

Auch Arztinnen und
Arzte kdnnen in einem
abhangigen Beschaf-
tigungsverhaltnis
stehen.
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Das in Gastronomiebetrieben tatige Bedienungsperso-
nal, das ein Gewerbe zur ,Vermittlung von Speisen und
Getranken” angemeldet hat, ist nach dem Gesamtbild
der ausgeubten Tatigkeit weder personlich noch sach-
lich unabhdngig und ubt deshalb kein Gewerbe aus. Der
Schwerpunkt der Tatigkeit dieser Personen, die in einer
Gaststatte Gaste bedienen, liegt nicht in der ,Vermitt-
lung von Geschaften”, da das Bedienungspersonal nicht
mafBgeblich auf die Willensentscheidung der Gaste zur
Erteilung eines Auftrags einwirkt. Vielmehr liegt diese
bei Betreten der Gaststatte schon vor. Dieser Personen-
kreis zahlt somit grundsatzlich zu den abhangig Be-
schaftigten und unterliegt der Sozialversicherungs-
pflicht.

Eine Betreuerin oder ein Betreuer wird vom Vormund-
schaftsgericht bestellt.?® Ein dem Beschaftigungs- be-
ziehungsweise Auftragsverhaltnis entsprechendes Ver-
haltnis lasst sich weder in der Rechtsbeziehung
zwischen betreuender und betreuter Person noch in dem
Verhaltnis zwischen betreuender Person und Vormund-
schaftsgericht feststellen. Daher liegt hierbei kein ab-
hangiges Beschaftigungsverhaltnis vor.

Busfahrer und Busfahrerinnen, die keine eigenen Busse
besitzen, jedoch fur Busunternehmen Linienfahrten, Rei-
serouten, Schulfahrten o. A. ausfiihren, sind in der Regel
als abhangig Beschaftigte sozialversicherungspflichtig.
Denn sie sind personlich abhangig und gliedern sich in
die Betriebsorganisation des Busunternehmens hinsicht-
lich Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeitsausfuhrung ein.

Chorleitung: Nebenberufliche Leitungen von Laiencho-
ren stehen regelmaBig nicht in einem Beschaftigungs-
verhaltnis zum Chor oder Tragerverein des Chors, sofern
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sich aus dem Engagementvertrag nichts Abweichendes
ergibt.

Personen, die fur Detekteien im Warenhausbereich tatig
sind, stehen in einem abhangigen Beschaftigungsver-
haltnis, wenn sie eine nach Stunden berechnete Vergu-
tung erhalten, eine feste Arbeitszeit einhalten und bei
ihren Uberwachungsaufgaben die Anweisungen der Ge-
schaftsleitung befolgen missen. (Beispiel 4)

Dozentinnen und Dozenten, die bei einem Wirtschafts-
fortbildungsinstitut mit Lehrauftrag tatig sind, sind
selbststandig, sofern ein wirtschaftliches Risiko be-
steht. Dieses liegt vor, wenn das Institut bei zu geringer
Anmeldezahl Lehrveranstaltungen absetzen kann, ohne
dass eine Entschadigungspflicht gegenuber der Dozen-
tin oder dem Dozenten besteht. Dozentinnen und Do-
zenten an Volkshochschulen, die Kurse zur Erlangung
des Haupt- oder Realschulabschlusses leiten, sind als
abhdngig Beschaftigte einzustufen, sofern sie in den
Schulbetrieb eingegliedert sind und nicht nur stunden-
weise unterrichten.

Ehrenamtliche Organtadtigkeit: Das Bestehen einer ab-
hangigen Beschaftigung im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinne wird weder durch den Umstand der Wahrneh-
mung eines Ehrenamts noch durch eine 6ffentlich-
rechtliche Organstellung ausgeschlossen. Die versiche-
rungsrechtliche Beurteilung erfolgt nach den aus den
Urteilen des BSG resultierenden Grundsdatzen (BSG-Ur-
teile vom 16.8.2017 - B 12 KR 14/16 R und vom 27.4.2021 -
B 12 KR 25/19 Rund B 12 R 8/20 R).

Wer als Ernahrungsberaterin oder als Ernahrungsbera-
ter in einem Krankenhaus gegen eine feste Stundenver-
gutung in den Raumlichkeiten des Krankenhauses zu

Zum Beispiel -
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festgelegten Zeiten Vortrage vor Patientinnen und Pati-
enten des Krankenhauses halt oder fur vom Kranken-
haus zugefuhrte Patientinnen und Patienten Einzelbe-
ratungen durchfuhrt, ist abhangig beschaftigt.

Lehrende an einer Fahrschule gehoren zu den Selbst-
standigen, wenn sie neben der Fahrlehrererlaubnis die
zur Leitung der Fahrschule berechtigende Fahrschuler-
laubnis besitzen. Dies trifft auch zu, wenn ihnen, ohne
Besitz einer Fahrschulerlaubnis, Anteile einer Fahr-
schule gehoren, die in Form einer juristischen Person
oder als nicht rechtsfahiger Verein betrieben wird, sie in
dieser tatig sind und aufgrund ihrer Mitunternehmer-
beziehungsweise Gesellschafterstellung keine abhan-
gig Beschaftigten der Fahrschule sind.

Film- und Fernsehschauspielerinnen und -schauspieler
sind abhangig Beschaftigte. Fur die Frage, ob ihre Be-
schaftigung als unstandige Beschaftigung zu beurtei-
len ist, ist im Einzelfall maBgebend, fur welche Tage die
Vereinbarung ihrer Arbeitsleistung oder Verfugungsbe-
reitschaft tatsdachlich vorgesehen ist.

Frachtfuhrer und Frachtfuhrerinnen Gben dann eine
selbststandige Tatigkeit aus, wenn sie beim Transport
ein eigenes Fahrzeug einsetzen und fur die Durchfuh-
rung ihres Gewerbes eine Erlaubnis nach §3 Guterkraft-
verkehrsgesetz oder die Gemeinschaftslizenz nach Arti-
kel 3 der Verordnung (EWG) 881/92 besitzen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass ihnen weder Dauer noch Be-
ginn und Ende der Arbeitszeit vorgeschrieben werden
und sie die — nicht nur theoretische — Moglichkeit haben,
Transporte auch fur weitere eigene Kundschaft auf
Rechnung durchzufuhren. Ohne eigenes Fahrzeug geho-
ren Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen regelmaBig zu den
abhdngig Beschaftigten.
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Bei Franchise-Unternehmen ist eine pauschalierende
und typisierende Darstellung nicht moglich. Bei der
Franchise-Wirtschaft handelt es sich um einen hetero-
genen Wirtschaftszweig, der nicht nur Franchise-Sys-
teme unterschiedlicher Grof3e und Ausgestaltung, son-
dern auch eine hohe Branchenvielfalt aufweist. Demzu-
folge ist eine sichere Beurteilung nur anhand des kon-
kreten Franchise-Vertrags und unter Berucksichtigung
der tatsdachlichen Verhaltnisse im Rahmen eines Sta-
tusfeststellungsverfahrens (»1.13) moéglich.

Die bloBe Zugehorigkeit zu den freien Berufen (beispiels-
weise im Recht, in der Architektur oder als Dolmetscher
oder Dolmetscherin) reicht nicht aus, um diesen Perso-
nenkreis als selbststandig tatig zu betrachten. Mal3-
geblich ist die im Einzelfall vorzunehmende Gesamtbe-
trachtung.

Freie Mitarbeit: Diese Bezeichnung sagt noch nichts
uber den sozialversicherungsrechtlichen Status aus und
stellt fur sich kein Kriterium fur die Annahme einer
selbststandigen Tatigkeit dar. Die Beurteilung erfolgt
im Wege einer Gesamtbetrachtung.

Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter im Sinne
des § 84 Abs. 1 HGB sind selbststandige Gewerbetrei-
bende (Unternehmen), die zu einem oder mehreren an-
deren Unternehmen in einem Betreuungsverhdaltnis ei-
gener Art stehen.

Bei Hausmeistern und Hausmeisterinnen von Wohnungs-
eigentumergemeinschaften liegt keine Beschaftigung
vor, soweit einem Mitglied der Eigentumergemeinschaft
Einzelaufgaben zur Pflege der Anlage oder Reinigungs-
arbeiten nach §14 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
ubertragen wurden. Anders ist dies jedoch, wenn vom
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betreffenden Mitglied der Eigentumergemeinschaft da-
ruber hinausgehende Pflichten im Rahmen eines eigen-
standigen Beschaftigungsverhaltnisses wahrgenom-
men werden.

Die Tatigkeit als Hebamme kann sowohl selbststandig
als auch im Rahmen eines abhdngigen Beschaftigungs-
verhdltnisses (sogenannte Anstaltshebamme) ausge-
ubt werden. Einer Selbststandigkeit steht dabei nicht
entgegen, wenn die Tatigkeit als sogenannte Belegheb-
amme in einem Krankenhaus oder Entbindungsheim
ausgeubt wird.

Die Bezeichnung Honorarkraft sagt grundsatzlich noch
nichts Uber die sozialversicherungsrechtliche Beurtei-
lung aus und stellt fur sich kein Kriterium fur die An-
nahme einer selbststandigen Tatigkeit dar. Die Beurtei-
lung ist im Wege der Gesamtbetrachtung vorzunehmen.

Hostessen und Hosts sind in der Regel als Beschaftigte
zu betrachten. Hierfur spricht die weitgehende Wei-
sungsbefugnis der Agentur beziehungsweise ihrer Kund-
schaft uber die Ausfuhrung der Tatigkeit.

Interviewende stehen nicht in einem abhdngigen Be-
schaftigungsverhdaltnis, sofern ihre Vergutung sich je-
weils auf einen Einzelauftrag bezieht, nicht die Exis-
tenzgrundlage bildet und mit einem unternehmereigen-
tumlichen finanziellen Risiko verbunden ist. Anders bei
Telefon-Interviews (telefonische Befragungen im Auf-
trag von Marktforschungsunternehmen): Personen,
die diese in den Raumlichkeiten und unter Nutzung der
zur Verfugung gestellten Infrastruktur fur ein Dienst-
leistungsunternehmen durchfuhren, sind abhdangig Be-
schaftigte.
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Kunstschaffende und Angehorige verwandter Berufe,
die auf Spielzeit- oder Teilspielzeitvertrag angestellt
sind, sind in den Theaterbetrieb eingegliedert und ste-
hen damit in einem abhangigen und sozialversiche-
rungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis. Auch Gast-
spielverpflichtete (Schauspiel, Gesang, Tanz und andere
Kunstformen wie Kleindarstellende) sind in den Betrieb
eingegliedert und unterliegen als abhdngig Beschaf-
tigte der Sozialversicherungspflicht.

Eine selbststdndige, also nicht sozialversicherungs-
pflichtige Tatigkeit ist bei einem Gastspielvertrag aus-
nahmsweise fur Schauspielende, Solosingende, Solo-
tanzende sowie Instrumentalsolisten und -solistinnen
dann anzunehmen, wenn sie aufgrund ihrer hervorra-
genden kunstlerischen Stellung mafBgeblich zum Erfolg
einer Auffuhrung beitragen und wenn nach dem Gast-
spielvertrag nur wenige Vorstellungen vereinbart sind
(sogenannte Star-Gastspiele). Gleiches gilt fur Dirigen-
ten und Dirigentinnen, Regisseure und Regisseurinnen,
Choreografinnen und Choreografen, Buhnenbildnerin-
nen und Buhnenbildner sowie Kostumbildnerinnen und
Kostumbildner, wenn sie nur fur eine bestimmte Insze-
nierung verpflichtet wurden.

Bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung von Fahre-
rinnen und Fahrern bei Kurier-, Express- und Paket-
diensten sind die Besonderheiten der einzelnen Unter-
nehmen zu berucksichtigen. Die Beurteilung erfolgt
anhand des konkreten Vertrags und unter Berucksichti-
gung der tatsachlichen Verhaltnisse. Die Frage der Ar-
beitnehmereigenschaft der Auftragnehmerin oder des
Auftragnehmers ist danach zu beurteilen, ob die Tatig-
keit weisungsgebunden ausgeubt wird oder ob die Per-
son ihre Chancen auf dem Markt selbststandig und im
Wesentlichen weisungsfrei suchen kann. (Beispiel 5)

Zum Beispiel -
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Lehrbeauftragte: Lehrer und Lehrerinnen, Dozenten und
Dozentinnen sowie Lehrbeauftragte an Universitaten,
Hoch- und Fachhochschulen, Fachschulen, Volkshoch-
schulen, Musikschulen sowie an sonstigen — auch priva-
ten - Bildungseinrichtungen sind in den Schulbetrieb
eingegliedert und stehen in einem Beschaftigungsver-
haltnis zu diesen Schulungseinrichtungen, wenn die Ar-
beitsleistung insbesondere unter folgenden Umstdnden
erbracht wird:

- Pflicht zur personlichen Arbeitsleistung

- Festlegung bestimmter Unterrichtszeiten und Unter- N -
richtsrdume (einzelvertraglich oder durch Stunden- ‘ L
pldne) durch die Schule/Bildungseinrichtung

- Kein Einfluss auf die zeitliche Gestaltung der
Lehrtatigkeit

- Meldepflicht fur Unterrichtsausfall aufgrund eigener
Erkrankung oder sonstiger Verhinderung

. Ausfallhonorar fur unverschuldeten Unterrichtsausfall

- Verpflichtung zur Vorbereitung und Durchfuhrung ge-
sonderter Schulveranstaltungen

- Verpflichtung zur Teilnahme an Dienst- oder Fachver-
anstaltungen der Schuleinrichtung (dem steht eine
hierfur vereinbarte gesonderte Vergutung als eine an
der Arbeitszeit orientierte Vergitung nicht entgegen)

- Selbst gestalteter Unterricht auf der Grundlage von
Lehrplanen als Rahmenvorgaben geht nicht mit typi-
schen unternehmerischen Freiheiten einher. Die zwar
insoweit bestehende inhaltliche Weisungsfreiheit
kennzeichnet die Tatigkeit insgesamt nicht als eine in
unternehmerischer Freiheit ausgeubte Tatigkeit, ins-
besondere wenn
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- keine eigene betriebliche Organisation besteht und
eingesetzt wird,

- kein Unternehmerrisiko besteht,

- keine unternehmerischen Chancen bestehen, weil
zum Beispiel die gesamte Organisation des Schul-
betriebs in den Handen der Schuleinrichtung liegt
und keine eigenen Schuler oder Schulerinnen akqui-
riert und auf eigene Rechnung unterrichtet werden
konnen sowie die geschuldete Lehrtatigkeit nicht
durch Dritte erbracht werden kann.

Diese prazisierten Beurteilungsmafstabe finden — auch
in laufenden Bestandsfdllen - spatestens fur Zeiten ab

dem 1. Juli 2023 Anwendung (BSG-Urteil vom 28.6.2022 -
B 12 R 3/20 R, Besprechungsergebnis der Spitzenorgani-

sationen der Sozialversicherung vom 4.5.2023, TOP 1).

Organisten und Organistinnen, die in Kirchengemein-
den bei Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen
tatig sind, stehen grundsatzlich in einem abhdngigen
Beschaftigungsverhaltnis zur Kirchengemeinde. In vie-
len Kirchengemeinden Lleiten sie zugleich den Kirchen-
chor. Die versicherungsrechtliche Beurteilung bei der-
artigen Mischtatigkeiten richtet sich nach der vom
zeitlichen Umfang her uberwiegenden Tatigkeit, die
sich aus dem Gesamterscheinungsbild ergibt. Von einer
abhdngigen und somit sozialversicherungspflichtigen
Beschaftigung ist auszugehen, wenn die Tatigkeit als
Organist oder Organistin uberwiegt. Liegt der Schwer-
punkt auf der Chorleitungstatigkeit, ist von einer selbst-
standigen Tdtigkeit auszugehen (» Chorleitung).

Sofern Organisten und Organistinnen Einnahmen von
bis zu 3.300 Euro jahrlich (275 Euro im Monat) erzielen,
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sind diese aufgrund des in 83 Nr. 26 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) geregelten Ubungsleiterfreibetrags steu-
erfrei. Insoweit liegt kein beitragspflichtiges Arbeits-
entgelt vor, Versicherungspflicht kommt nicht zum
Tragen. Wird der steuerfreie Betrag Uberschritten, ist zu
prufen, ob die Beschaftigung geringfugig entlohnt ist
(»6.1).

Pflegekrafte, die als ,Honorarpflegekrafte” in stationa-
ren Pflegeeinrichtungen tatig sind, sind in dieser Tatig-
keit regelmafig nicht als Selbststandige anzusehen,
sondern unterliegen als Beschaftigte der Sozialversi-
cherungspflicht.?* Auch sogenannte Honorarpflegeper-
sonen in Krankenhdusern sind im Regelfall in die Ar-
beitsorganisation der Stationen eingegliedert und
arbeiten dort weisungsgebunden, sodass auch sie sta-
tusrechtlich regelmaBig als abhangig Beschaftigte der
Krankenhdauser zu beurteilen sind. Pflegekrafte in der
ambulanten Pflege, die Leistungen der hauslichen Pfle-
gehilfe nach § 36 Abs.1Satz 1 SGB Xl erbringen, sind ab-
hangig Beschaftigte.

Pflegepersonen, die zeitlich begrenzt in Krankenhdu-
sern, Alten- oder Pflegeheimen tatig sind, um dort bei-
spielsweise Krankheits- oder Urlaubsvertretungen zu
ubernehmen, stehen - wie das von ihnen vertretene
Stammpflegepersonal - in einem abhdngigen Beschafti-
gungsverhaltnis.

Physiotherapie: Krankengymnastik und ahnliche Tatig-
keiten fuhren grundsatzlich zu abhangiger Beschafti-
gung, wenn die ausfuhrende Person Uber keine eigene
Betriebsstatte verfugt, Arbeitsgerdte und Materialien
gestellt werden, sie nur fur eine auftraggebende Praxis
arbeitet, sie keine Eigenwerbung betreibt und keine ei-
genen Rechnungen stellt.

Der sogenannte
Ubungsleiterfrei-
betrag betragt
seit 1. Januar 2026
3.300 Euro im
Kalenderjahr.
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Pool-Zahndrzte und Pool-Zahndrztinnen, die an die orga-
nisatorischen Ablaufe der Kassenzahnarztlichen Vereini-
gung gebunden sind und ein festes Stundenhonorar erhal-
ten, gelten als abhdngig Beschaftigte. Dies gilt selbst
dann, wenn sie medizinisch eigenverantwortlich handeln
kénnen (BSG-Urteil vom 24.10.2023 - B 12 R 9/21 R).

Prostituierte, die mit ihrem Arbeitgeber (zum Beispiel ei-
nem Bordell) eine Vereinbarung schlieBen, wonach sie
sich gegen ein vorher vereinbartes Arbeitsentgelt an ei-
nem vorgegebenen Ort fur eine bestimmte Zeitdauer fur
sexuelle Handlungen zur Verfugung halten, stehen in ei-
nem versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis
(»1.3).

Personen, die Regale auffiillen, sind in den Betrieb ein-
gegliedert (Warenhaus, Supermarkt) und stehen des-
halb in einem abhdngigen und sozialversicherungs-
pflichtigen Beschaftigungsverhaltnis.

Rendanten und Rendantinnen (Rechnungsfihrende in
gréBeren Kirchengemeinden) erfillen ihre Aufgaben
nach den fur einen Geschaftsbesorgungsvertrag im
Rahmen eines Werkvertrags (»1.9) geltenden Grundsdit-
zen, wenn sie weder an bestimmte Dienstzeiten noch an
einen bestimmten Dienstort gebunden sind. Eine ab-
hangige Beschaftigung liegt dann nicht vor.

Rettungssanitater und Rettungssanitaterinnen, die eh-
renamtlich tatig sind, zdhlen zu den Beschaftigten. Die
Anmerkungen zu Ubungsleitern gelten hier sinngeman.

Sport: Bei Personen, die Sport als Beruf beziehungs-
weise mit Vertrag (Vertragsamateure) betreiben, liegt
regelmaBig ein Beschaftigungsverhaltnis vor. Hier wird
der Sport als Mittel zum Gelderwerb ausgeubt und
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somit ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt. Die fur ein
Beschaftigungsverhdaltnis typische Weisungsgebunden-
heit ergibt sich aus den vertraglich ubernommenen Ver-
pflichtungen zur intensiven Mitarbeit nach den Anord-
nungen des Vereins, beispielsweise die geregelte Teil-
nahme am Trainings- oder Spielbetrieb.

Amateursportler und Amateursportlerinnen, die ihren
Sport nicht aus wirtschaftlichen Interessen ausuben
und bei denen keine Vertragsvereinbarungen bestehen,
die von ihrem Verein aber dennoch Zuwendungen erhal-
ten, konnen in einem Beschaftigungsverhaltnis zum
Verein stehen. Werden sie ausschlielich aufgrund mit-
gliedschaftsrechtlicher Bindungen zum Verein in Erful-
lung ihrer mitgliedschaftlichen Vereinspflichten tatig,
besteht dann kein Beschaftigungsverhdltnis im Sinne
der Sozialversicherung, wenn hierfur keine wirtschaft-
lich relevante Gegenleistung erbracht wird.

Im Sinne einer Vereinfachungsregelung haben sich die
Spitzenorganisationen der Sozialversicherung darauf
verstandigt, dass bei Zahlungen bis monatlich 275 Euro
(in Anlehnung an die Regelung des §3 Nr. 26 EStG) wi-
derlegbar vermutet wird, dass keine wirtschaftliche Ge-
genleistung erbracht und daher keine sozialversiche-

rungsrechtlich relevante Beschaftigung ausgeubt wird.
Zuwendungen fir besondere Leistungserfolge (zum
Beispiel Pramien) sind dabei vorausschauend einzu-
rechnen.

Sofern vom Sportler oder von der Sportlerin ein Steuer-
freibetrag nach §3 Nr. 26 EStG (,Ubungsleiterfrei-
betrag”) geltend gemacht werden kann, liegt eine ge-
ringfligig entlohnte Beschdftigung (»6.1) vor, wenn das
regelmaBige Entgelt einschlieBlich der steuerfreien
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Einnahmen monatlich 878 Euro (Steuerfreibetrag
275 Euro plus geringfligiges Entgelt 603 Euro) nicht
ubersteigt.

Tageseltern, die sich der hauslichen Beaufsichtigung
und Betreuung von Kindern widmen, gehoren grund-
satzlich nicht zu den abhangig Beschaftigten.

Taxifahrende ohne eigenes Fahrzeug sind abhdngig Be-
schaftigte. Haben sie ein eigenes Fahrzeug, sind sie als
Selbststandige anzusehen, wenn sie uber eine Konzes-
sion verfugen. Eine Arbeitgebereigenschaft der ,Taxi-
zentrale” gegenuber diesen Personen scheidet aus.

Ob es sich bei Telearbeit um ein abhdngiges und damit
sozialversicherungspflichtiges Beschaftigungsverhalt-
nis handelt, richtet sich danach, inwieweit die Mitarbei-
tenden in die Betriebsorganisation der Unternehmen ein-
gegliedert sind. Fur ein abhdangiges Beschaftigungsver-
haltnis - trotz raumlicher Abkopplung vom Unterneh-
men - sprechen die Einhaltung einer festen taglichen
Arbeitszeit und eine volle Auslastung der Arbeitskraft,
die die Mitarbeitenden personlich erbringen mussen.

Telefon-Interview siehe Interviewende

Telefonvermittelnde stehen in einem abhdngigen Be-
schaftigungsverhdaltnis. Denn sie sind in den Betriebs-
ablauf der Unternehmen eingegliedert und hinsichtlich
der Art der Gestaltung und der Durchfuhrung ihrer Ta-
tigkeit detaillierten Regelungen unterworfen, sodass
von einer Weisungsgebundenheit auszugehen ist.

Die versicherungsrechtliche Beurteilung von Ubungslei-
tern in Sportvereinen entscheidet sich im Rahmen einer
Gesamtwdurdigung aller im konkreten Einzelfall vorlie-
genden Umstande. Fur eine Selbststandigkeit spricht
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die Durchfuhrung des Trainings in eigener Verantwor-
tung. Dauer, Ort und Inhalte des Trainings werden in al-
leiniger Verantwortung festgelegt. Auch ein geringer
zeitlicher Aufwand sowie eine geringe Vergutung spre-
chen fur eine selbststandige Tatigkeit, wahrend ein
entsprechend hoherer zeitlicher Aufwand wie auch eine
hohere Vergutung Indizien fur eine Eingliederung in den
Sportverein und damit das Vorliegen eines abhangigen
Beschaftigungsverhdaltnisses sein konnen. Anspriuche
beispielsweise auf Entgeltfortzahlung im Urlaub und
bei Krankheit sowie die Gewahrung von Weihnachtszu-
wendungen sprechen auch fur ein Beschaftigungs-
verhaltnis.

In diesen Fallen liegt so lange kein beitragspflichtiges
Arbeitsentgelt vor, wie der Freibetrag nach §3 Nr. 26
EStG von 3.300 Euro jahrlich (275 Euro im Monat) nicht
uberschritten wird. Wird der steuerfreie Betrag uber-
schritten, so ist zu prufen, ob die Beschaftigung gering-
flgig entlohnt ist (»6.1). Dies ist der Fall, wenn das regel-
mafige Entgelt einschlie3lich der steuerfreien Einnah-
men monatlich 878 Euro (Steuerfreibetrag 275 Euro +
geringfligiges Entgelt 603 Euro) nicht Gbersteigt.

Verkaufsfordernde treten im Regelfall unter der Be-
zeichnung Werbende, Promoter oder Promoterin oder
Propagandist beziehungsweise Propagandistin auf. Sie
stehen in keinem abhangigen Beschaftigungsverhalt-
nis, wenn sie lediglich kurzfristig fur verschiedene Wer-
beaktionen von Auftraggebenden eingesetzt werden.
Propagandisten und Propagandistinnen, die in gewisser
Regelmalfigkeit von ihrem oder ihrer Auftraggebenden
hergestellte Waren gegen Provision in einem Kaufhaus
in dessen oder deren Namen und fur dessen oder deren
Rechnung anbieten und verkaufen, zahlen hingegen
grundsatzlich zu den abhangig Beschaftigten. Die
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Berufsbezeichnung sagt noch nichts uber die versiche-
rungsrechtliche Beurteilung dieses Personenkreises aus.
Eine sichere Beurteilung ist nur einzelfallbezogen an-
hand des konkreten Vertrags und unter Berucksichti-
gung der tatsachlichen Verhadltnisse im Rahmen eines
Statusfeststellungsverfahrens (»1.13) méglich.

Personen, die Zahler ablesen, zum Beispiel fur Gas,
Wasser, Strom und Heizung, stehen grundsatzlich in ei-
nem abhdngigen und damit sozialversicherungspflichti-
gen Beschaftigungsverhdltnis. Dies gilt auch dann,
wenn nach der vertraglichen Vereinbarung uber ,freie
Mitarbeit” in Ausnahmefallen das Ablesen auch von ei-
ner zuverlassigen Vertretung ubernommen werden daurf.

Bei den Warmedienstablesenden sprechen hingegen im
Regelfall gleichgewichtige Argumente sowohl fur als
auch gegen die Selbststandigkeit, weshalb dann bei
diesem Personenkreis auf den im Vertrag zum Ausdruck
kommenden Willen der Vertragsseiten abzustellen ist.

Personen, die an einen vorgegebenen Personenkreis in-
nerhalb eines bestimmten Bezirks und eines zeitlich vor-
gegebenen Rahmens Zeitungen zustellen oder austra-
gen, sind sozialversicherungspflichtig. Abhangig von
dem Umfang und der Organisation der Ubernommenen
Arbeiten kann auch eine selbststandige Tatigkeit vor-
liegen.

Zusammenfassung -

Personen, die Zdhler
ablesen, sind grund-
satzlich abhangig
beschaftigt. Warme-
dienstablesende kon-
nen dagegen selbst-
stdndig tatig sein.




AR s i ¢ O

Jﬁ'\; ?

W

2. Beginn, Unterbrechung und
Ende des Beschaftigungs-
verhaltnisses

21 Beginn —

2.2 Unterbrechung —

2.3 Fortbestand —

2.4 Freistellung von der Arbeit =2

2.5 Ende —




Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Um Beginn oder Ende des versicherungspflichtigen Be-
schaftigungsverhaltnisses beurteilen zu kdnnen, sind
primar die tatsachlichen, aber auch die rechtlichen Ver-
haltnisse der am Beschaftigungsverhaltnis beteiligten
Arbeitgeber und Beschaftigten maf3geblich. In der Regel
kommt durch den geschlossenen Arbeitsvertrag ab dem
Zeitpunkt der tatsdachlichen Arbeitsaufnahme ein Be-
schaftigungsverhaltnis zustande. Versicherungspflicht
tritt selbst dann ein, wenn ein solcher Vertrag nicht vor-
liegt, sofern die sonstigen Voraussetzungen (echtes Be-
schdaftigungsverhdltnis, Entgeltzahlungsanspruch) er-
fullt sind. Ebenso besteht ein Beschaftigungsverhaltnis,
wenn tatsdchlich eine Arbeitsleistung zwar nicht er-
bracht wird, nach dem abgeschlossenen Vertrag aber
Mitarbeitende und Arbeitgeber zur Durchfuhrung der Be-
schaftigung verpflichtet sind.

2.1 Beginn

Der Beginn von versicherungspflichtigen Beschafti-
gungsverhaltnissen richtet sich zundchst nach der tat-
sachlichen Arbeitsaufnahme. Die Beschaftigungsver-
hdltnisse beginnen mit der Eingliederung in den Betrieb,
also zu dem Zeitpunkt, von dem an Arbeitgeber uber Be-
schdftigte verfliigen kénnen. (Beispiel 6)

Versicherungspflicht entsteht aber auch dann, wenn tat-
sachlich Arbeit gegen Entgelt verrichtet wird, obwohl
rechtlich, das heif3t vertraglich, das Beschaftigungsver-
hdltnis noch nicht begonnen hat. (Beispiel 7)

Der Beginn der versicherungspflichtigen Beschaftigung
kann also auch schon vor Aufnahme der zugewiesenen
Arbeit liegen, wenn sich die oder der Arbeitswillige der
Weisungsbefugnis des Arbeitgebers unterstellt. Dies
kann sich beispielsweise dadurch zeigen, dass sie oder er
sich zur neuen Arbeitsstelle begibt.

Unsere Fachleute ant-
worten auf alle Fra-
gen zur Sozialversi-
cherung. Das Experten-
forum bietet kompe-
tente Losungen zu so-
zialversicherungs-
rechtlichen Fragen.

Mehrdazu -

Zum Beispiel -

Zum Beispiel -
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Beginnt die Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt laut Ar-
beitsvertrag an einem arbeitsfreien Tag, dann tritt Versi-
cherungspflicht bereits mit diesem Tag ein, auch wenn
die Beschaftigung tatsdachlich erst am nachstfolgenden
Werktag aufgenommen wird. Diese Regelung gilt selbst
dann, wenn die Beschaftigung wegen einer Erkrankung
der Beschaftigten nicht zu dem im Arbeitsvertrag vorge-
sehenen Zeitpunkt aufgenommen werden kann, die Mit-
arbeitenden aber Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts haben. Besteht kein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung und zahlt der Arbeitgeber auch nicht freiwillig
ein Arbeitsentgelt, beginnt die Entgeltfortzahlung im
Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EntgFG) nach ei-
ner Wartezeit von vier Wochen und dann auch erst die
Sozialversicherungspflicht. (Beispiel 8)

Letztlich sind fur die Beurteilung, wann das versiche-
rungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis beginnt, das
Bestehen eines rechtsgultigen Arbeitsvertrags mit einem
daraus resultierenden Entgeltanspruch sowie die Dienst-
bereitschaft der Beschaftigten entscheidend.

Eine besondere Regelung gilt, wenn Beschaftigte die Ar-
beit zwar schon aufgenommen haben, Versicherungs-
pflicht aber erst spater eintritt. Wird die oder der Be-
schaftigte krankenversicherungspflichtig, weil sie oder er
die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG »5.1) dauerhaft
nicht mehr Uberschreitet, aber zu diesem Zeitpunkt in-
folge Arbeitsunfdahigkeit die Arbeit nicht ausuben kann
und Anspruch auf Krankengeld nicht mehr besteht, sind
das krankenversicherungsfreie Arbeitsverhaltnis und das
die Versicherungspflicht begrindende Beschaftigungs-
verhdltnis getrennt zu betrachten. (Beispiel 9)

Zum Beispiel -

Zum Beispiel -
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2.2 Unterbrechung

Unterbrechungen eines Beschaftigungsverhadltnisses
sind fur das Vorliegen der Versicherungspflicht jedenfalls
dann unerheblich, wenn fur diese Zeiten Entgelt gezahlt
wird. Ohne tatsdachliche Beschaftigung besteht bei Ent-
geltzahlung beziehungsweise -anspruch das versiche-
rungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis weiter, wenn
das Arbeitsverhdltnis ungekundigt ist. Demnach ist ein
Beschaftigungsverhaltnis auch dann anzunehmen, wenn

- zwar eine Arbeitsleistung tatsdachlich nicht erbracht
wird,

- die Unterbrechung von verhaltnismafig kurzer Dauer
ist,

- beiderseitig Einvernehmen Uber die Fortsetzung des
Beschaftigungsverhaltnisses besteht,

- Beschaftigte sich weiterhin der Verfugungsbefugnis
des Arbeitgebers unterstellen und

- gleichzeitig dienstbereit sind.

In diesem Fall gehen Arbeitgeber und Beschaftigte vom
Weiterbestehen ihrer vertraglichen Bindungen aus.

Folglich wird das Beschaftigungsverhaltnis in der Regel
nicht durch arbeitsfreie Tage, Urlaub, Krankheit oder
Mutterschaft unterbrochen. Auch bei Teilzeitarbeit, Job-
Sharing und Saisonarbeit besteht grundsatzlich fur die
gesamte Beschaftigungsdauer Versicherungspflicht. Ent-
sprechendes gilt fur Zeiten der Entgeltfortzahlung nach
dem EntgFG mit einer Dauer von sechs Wochen (42 Ka-
lendertage) im Krankheitsfall.?®

2.2.1 Streik und rechtmaBige Aussperrung
Diese arbeitsrechtlichen KampfmaBnahmen beenden
nicht das bestehende Arbeitsverhaltnis, sondern lassen

Weitere Details zur
Entgeltfortzahlung
und zum Ausgleichs-
verfahren finden Sie
im AOK-Arbeitgeber-
portal.

Mehrdazu -
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es lediglich zeitlich begrenzt ruhen. Allerdings entfallt in
diesen Zeitraumen der Entgeltanspruch, sodass die Ver-
sicherungspflicht grundsdtzlich entféllt (Ausnahme:
»3.3).

2.2.2 Freiwilliger Wehrdienst

Durch den freiwilligen Wehrdienst wird das versiche-
rungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis unterbrochen
und damit die Versicherungspflicht beendet. Dies gilt
ebenso fur Wehrubungen.

Eine Ausnahme hierzu besteht nur dann, wenn wahrend
des Wehr- oder Zivildiensts das Arbeitsentgelt weiter-
gezahlt wird (zum Beispiel bei Beschdftigten des 6f-
fentlichen Diensts in Bezug auf Wehriibungen). In die-
sem Fall gelten das Beschaftigungsverhaltnis und
damit die Versicherungspflicht durch den Wehrdienst
nicht als unterbrochen.

2.3 Fortbestand

Das sozialversicherungspflichtige Beschaftigungsver-
haltnis gegen Arbeitsentgelt besteht unter bestimmten
Bedingungen auch dann fort, wenn kein Arbeitsentgelt
gezahlt wird.?® Dies gilt beispielsweise bei unbezahltem
Urlaub oder bei einem Streik beziehungsweise einer
Aussperrung. Sozialversicherungsrechtlich gilt in diesen
Fallen das Beschaftigungsverhdltnis fur langstens ei-
nen Monat als fortbestehend. Die Monatsfrist beginnt
mit dem ersten Tag der Arbeitsunterbrechung.?’ (Bei-
spiel 10)

Dabei muss die Arbeitsunterbrechung nicht schon von
vornherein befristet sein. Die gesetzliche Norm findet
also auch dann Anwendung, wenn die Dauer der Arbeits-
unterbrechung nicht absehbar oder auf mehr als einen
Monat befristet wurde.

Zum Beispiel -
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Treffen mehrere unterschiedliche Unterbrechungstatbe-
stdnde aufeinander (zum Beispiel unbezahlter Urlaub
nach vorherigem Krankengeldbezug), erfolgt keine Zu-
sammenrechnung der Arbeitsunterbrechungen.

Eine Beschaftigung gilt auch als fortbestehend, wenn
Arbeitsentgelt aus einem der DRV nach §7f SGB IV uber-
tragenen Wertguthaben bezogen wird, und zwar auch
dann, wenn der Zeitraum mehr als einen Monat um-

fasst.?8

Der Fortbestand des Beschaftigungsverhaltnisses ist
allerdings dann nicht gegeben, wenn in diesem Monat
eine Entgeltersatzleistung wie

- Krankengeld aus der privaten Krankenversicherung,
- Verletztengeld,

- Versorgungskrankengeld,

. Ubergangsgeld,

- Pflegeunterstutzungsgeld,

- Mutterschaftsgeld,

- Erziehungsgeld oder

- Elterngeld

bezogen beziehungsweise Elternzeit beansprucht wird
oder

- Wehr- oder Zivildienst geleistet wird.?

Die Gewahrung einer Rente wegen verminderter Er-
werbsfahigkeit schlie3t die Anwendung von §7 Abs. 3
SGB 1V nicht aus. Solange bei vorliegender Erwerbsmin-
derung das Arbeitsverhdltnis (»1.5) weiterhin besteht
und nicht beendet wurde, besteht das versicherungs-
pflichtige Beschaftigungsverhaltnis weiterhin fur
ldngstens einen Monat - oftmals erst im Anschluss an

Der AOK-Fristenrech-
ner (oder auch Fris-
tenkalender) ist ein
Hilfsmittel fur die Per-
sonalarbeit und Ge-
haltsabrechnung. Er
zeigt auf einen Blick
Fristen fur Mutter-
schutz, Elternzeit,
Entgeltfortzahlung,
Krankengeld oder
Melderecht.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1345942/?cHash=b4c04b3961705a5985fa865001c03c32&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1763066/?cHash=40e6a869c9aa1ec917f0d742585f7910&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1763066/?cHash=40e6a869c9aa1ec917f0d742585f7910&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechner/fristenrechner/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

einen bestehenden Entgeltersatzleistungsbezug wie
beispielsweise Krankengeld - fort.

2.4 Freistellung von der Arbeit

Grundsatzlich ist die Versicherungspflicht von Beschaf-
tigten von einer tatsachlichen Arbeitsleistung gegen Ar-
beitsentgelt abhangig.

Werden Beschaftigte aufgrund einer einvernehmlichen
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber unwiderruflich unter
Fortzahlung der Vergutung bis zur Beendigung des Ar-
beitsverhdltnisses (»1.5) von der Arbeitsleistung freige-
stellt, beispielsweise durch Aufhebungsvertrag, ist
ebenfalls vom Vorliegen eines Beschaftigungsverhalt-
nisses auszugehen. Das Beschaftigungsverhdltnis en-
det hier nicht bereits mit der Einstellung der tatsachli-
chen Arbeitsleistung, sondern erst mit dem regular
vereinbarten Ende des Arbeitsverhadltnisses, sofern bis
dahin Arbeitsentgelt gezahlt wird.*® Auf die Bezeich-
nung der Leistung kommt es nicht an (zum Beispiel Aus-
gleichszahlung, Vorruhestandsgeld), die Hohe der Zah-
lung darf aber nicht unangemessen von der bisherigen
Entgeltzahlung abweichen. Die Voraussetzung ,nicht
unangemessen” gilt nach derzeitiger Auslegung als er-
fullt, wenn das Arbeitsentgelt in der Freistellungsphase
mindestens 70 Prozent des vorherigen Bruttoarbeitsent-
gelts betragt und die Freistellung zehn Jahre nicht
Uberschreitet. (Beispiel 11)

Mit einem Aufhebungsvertrag beenden Arbeitgeber und
Beschaftigte einvernehmlich das Arbeitsverhaltnis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt. Dies erfolgt unabhdangig von
bestehenden Kundigungsfristen. Das arbeitsrechtliche
Verhdltnis und auch die sozialversicherungsrechtliche
Beschaftigung enden durch den Aufhebungsvertrag.

Eine Liste der Abgabe-
grinde bei Meldungen
finden Sie hier

Mehrdazu -

Zum Beispiel -
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2.5 Ende

Beschaftigungsverhdltnis und Versicherungspflicht en-
den grundsatzlich mit der Beendigung des Arbeitsver-
haltnisses und der Einstellung der tatsachlichen Ar-
beitsleistung. Falls die Versicherungspflicht von der
Entgeltgewdhrung abhdangt, bestimmt unabhdngig von
einer Arbeitsleistung oder von der arbeitsrechtlichen
Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses der letzte
Tag, fur den Entgelt gezahlt wird, das Ende der Versi-
cherungspflicht. Dies gilt auch, wenn Beschaftigte zwar
von der tatsdachlichen Arbeitsleistung freigestellt sind,
ihnen aber weiterhin Entgelt gezahlt wird.

Das Beschaftigungsende kann seine Ursache vor allem in
folgenden Grunden haben:

- Tod des oder der Beschaftigten
- Kundigung
- Zeitablauf

- Auflosung

Eine auBerordentliche Kundigung, die nur aus wichtigen
Griinden erfolgen darf (zum Beispiel Diebstahl im Betrieb),
bewirkt gegebenenfalls die sofortige Arbeitseinstellung
und damit verbunden das Ende der Beschaftigung.

Bei der ordentlichen Kindigung enden dagegen Beschaf-
tigungsverhaltnis und Versicherungspflicht mit Ablauf
der Kundigungsfrist. Endet das Beschaftigungsverhaltnis
durch Kundigung, ist im Hinblick auf die erforderliche
Schriftform® bis zum Beweis des Gegenteils von einer
rechtmaBigen Kundigung auszugehen.

Ein zeitlich befristetes Beschaftigungsverhdltnis endet
mit Ablauf der Zeit, fur die es eingegangen wurde.??
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Der Auflosungsvertrag bewirkt die Beendigung des Be-
schaftigungsverhaltnisses durch gegenseitige Vereinba-
rung zwischen Unternehmen und der oder dem Beschaf-
tigten.

Sofern durch arbeitsgerichtliches Urteil oder Vergleich
das Beschaftigungsverhaltnis mit Entgeltzahlung Uber
den tatsachlichen oder vertraglich festgelegten Endzeit-
punkt hinaus verlangert wird, besteht auch das versiche-
rungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis bis zum letz-
ten Tag des Verlangerungszeitraums fort.

Bei einer Betriebsstilllegung ist das tatsachliche Ende
der Beschaftigung ausschlaggebend.

Dagegen beendet der Tod des Arbeitgebers das beste-
hende Beschaftigungsverhaltnis nicht, weil seine Ver-
pflichtungen auf die Erben oder Erbinnen oder auf die
Nachlassverwaltung tubergehen.

Bei einem Betriebsubergang tritt der neue Betriebsinha-
ber oder die neue Betriebsinhaberin umfassend in die
Rechte und Pflichten aus den im Ubergangszeitpunkt be-
stehenden Arbeitsverhdltnissen ein.*

Wird gegen den Arbeitgeber ein Insolvenzverfahren er-
offnet, besteht das Beschaftigungsverhaltnis fur die Zeit
des Insolvenzverfahrens beziehungsweise bis zu dessen
Abweisung fort, und zwar bis zur rechtlichen Beendigung
des Arbeitsverhadltnisses oder bis zur Beschaftigungsauf-
nahme bei einem anderen Arbeitgeber.

Zusammenfassung -
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Beschaftigung und Sozialversicherung
Arbeitsentgelt

3.1 Begriffsbestimmung

Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Ein-
nahmen aus einer Beschaftigung, gleichgultig, ob ein
Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter wel-
cher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet
werden und ob sie unmittelbar aus der Beschaftigung
oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden.** Neben
dem Barlohn gehoren zum Arbeitslohn auch die Sach-
bezlge, insbesondere Verpflegung, Unterkunft und
Wohnung.

Ausschlaggebend fur die Beurteilung der Versicherungs-
und letztendlich auch der Beitragspflicht ist stets der
Bruttolohn und somit der Betrag, der sich vor Abzug der
Steuern und Sozialversicherungsanteile ergibt. Das
Bruttolohnprinzip folgt aus der gesetzlichen Definition,
die bei Vereinbarung eines Nettoarbeitsentgelts eine
Umrechnung in ein Bruttoarbeitsentgelt nach Mafl3gabe
der Lohnsteuerrichtlinien vorsieht. (Infografik 3)

3.2 Kein Arbeitsentgelt

Nicht als Arbeitsentgelt gelten nach gesetzlicher Norm
steuerfreie Aufwandsentschadigungen und steuerfreie
Einnahmen fur bestimmte nebenberufliche Tatigkeiten.

Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann
durch Rechtsverordnung festlegen, dass bestimmte ein-
malige Einnahmen, die zusatzlich zu Lohnen oder Ge-
haltern gewahrt werden, ganz oder teilweise nicht dem
Arbeitsentgelt zuzurechnen sind.* In der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung (SVEV) wird hiernach bestimmt,
dass die genannten einmaligen Einnahmen oder laufen-
den Sondereinnahmen grundsatzlich dann nicht dem
Arbeitsentgelt zuzurechnen sind, wenn sie lohnsteuer-
frei sind. Im Wesentlichen unterliegen damit steuer-

Zur Infografik =
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pflichtige Bezuge auch der Beitragspflicht in der Sozial-
versicherung. Damit wird eine weitgehende Uberein-
stimmung mit den Regelungen des Steuerrechts

(= lohnsteuerrechtlicher Entgeltbegriff) sichergestellt.

3.3 Bedeutung fur die Versicherungspflicht

Die Zahlung beziehungsweise der vertragliche Anspruch
auf Arbeitsentgelt ist neben dem Beschaftigungsver-
haltnis die Grundvoraussetzung fur das Entstehen von
Versicherungspflicht in den jeweiligen Sozialversiche-
rungszweigen. Mangelt es an dem Arbeitsentgeltan-
spruch - beispielsweise bei einer unentgeltlichen Mit-
hilfe aufgrund mitgliedschaftlicher Vereinspflichten -,
entsteht keine Versicherungspflicht. Das Arbeitsentgelt
als Berechnungsgrundlage fur die Sozialversicherungs-
beitrage wird durch die jeweilige Beitragsbemessungs-
grenze in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung begrenzt.

Zusammenfassung —

Einen Gehaltsrechner
finden Sie im AOK-
Arbeitgeberportal.

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechner/gehaltsrechner/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Die Versicherungspflicht ist das tragende Prinzip der
Sozialversicherung in Deutschland. Gesetzlich wird be-
stimmt, wer in den einzelnen Zweigen der Sozialversi-
cherung der Versicherungspflicht unterliegt.®®

Wichtige Zweige der Sozialversicherung sind die Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Die
Versicherungspflicht kann von den Beteiligten nicht
ausgeschlossen werden und tritt unabhdangig von Wil-
len und gegebenenfalls Kenntnis der Betroffenen ein.
Das Lebensalter ist grundsatzlich fur die Entstehung
der Versicherungspflicht belanglos, weil das Gesetz
kein Mindest- oder Hochstalter vorsieht. Die Versiche-
rungspflicht von Beschaftigten entsteht unabhangig
von der Anmeldung und von der Beitragszahlung durch
den Arbeitgeber.

4.1 Unabdingbarkeit

Liegen die gesetzlich normierten Tatbestandsmerkmale
vor — ein Beschaftigungsverhdltnis gegen Arbeitsent-
gelt -, tritt die Versicherungspflicht ein, ohne dass die
Betroffenen hiervon abweichende Absprachen treffen
konnen. Diese wurden zur Nichtigkeit fuhren.*” Die Ab-
sprachen bleiben daher ohne Rechtswirkung und sind
unbeachtlich. (Beispiel 12)

Die Frage, ob fur Beschaftigte Versicherungspflicht vor-
liegt, ist fur die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung grundsatzlich getrennt zu beurteilen.
Allerdings stimmen die gesetzlichen Vorschriften in den
einzelnen Sozialversicherungszweigen vielfach uberein
und die Entscheidung fur die Versicherungspflicht in ei-
nem Versicherungszweig hat regelmafig auch das Vor-
liegen von Versicherungspflicht in allen anderen Versi-

Zum Beispiel -
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cherungszweigen zur Folge. Auf Ausnahmen von diesem
Grundsatz wird in dem E-Paper gesondert hingewiesen.

4.2 Tatbestandsmerkmale

Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung entsteht kraft Gesetzes,
wenn eine Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt ausge-
ubt wird. Liegt eine der Voraussetzungen nicht vor, kann
grundsdtzlich keine Versicherungspflicht eintreten. (In-
fografik 4)

4.3 Sozialversicherungszweige

4.3.1 Krankenversicherung

Beschaftigte sind grundsatzlich krankenversicherungs-
pflichtig, sofern ihr aktuelles regelmaBiges Jahresar-
beitsentgelt (JAE) die maBgebliche JAEG nicht Ubersteigt
(»5.1). Auch zu ihrer Berufsausbildung Beschdftigte (Aus-
zubildende) sind versicherungspflichtig.

4.3.2 Pflegeversicherung

Die Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversiche-
rung erstreckt sich auf alle Personen, die gesetzlich
krankenversichert sind — unabhangig davon, ob sie ver-
sicherungspflichtig oder freiwillig versichert sind. Es gilt
der allgemeine Grundsatz: ,Pflegeversicherung folgt
Krankenversicherung.”

4.3.3 Rentenversicherung

Fur gegen Arbeitsentgelt Beschaftigte besteht grund-
satzlich Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.
Zu ihrer Berufsausbildung Beschdftigte (zum Beispiel
Personen im Praktikum) sind selbst dann rentenversi-
cherungspflichtig, wenn sie kein Arbeitsentgelt erhal-
ten. Als Beitragsbemessungsgrundlage gilt dann ein

Zur Infografik —
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Hundertstel der monatlichen Bezugsgrof3e. Im Jahr
2026 sind das 39,55 Euro.

4.3.4 Arbeitslosenversicherung

Gegen Arbeitsentgelt Beschaftigte unterliegen grund-
satzlich der Versicherungspflicht in der Arbeitslosen-
versicherung. Zu ihrer Berufsausbildung Beschaftigte
(Auszubildende) sind selbst dann arbeitslosenversiche-
rungspflichtig, wenn sie kein Arbeitsentgelt erhalten.
Die Hohe der Beitragsbemessungsgrundlage gilt wie in
der Rentenversicherung hier entsprechend.

4.4 Ausschluss der Versicherungspflicht

4.4.1 Hauptberuflich Selbststandige

Uben Mitarbeitende neben ihrer abhéngigen Beschdafti-
gung noch eine hauptberufliche Selbststdandigkeit aus,
wird die Krankenversicherungspflicht aus dem
Anstellungsverhaltnis ausgeschlossen.*® Gleiches gilt
auch fur die Versicherungspflicht in der Pflegeversi-
cherung.®

In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung gibt es keine analoge Regelung. Bestimmte selbst-
standig Tatige werden in die Rentenversicherungs-
pflicht eingeschlossen — unter anderem Lehrkrafte und
Erzieher oder Erzieherinnen, die im Zusammenhang mit
ihrer Tatigkeit keine versicherungspflichtigen Mitarbei-
tenden beschaftigen.*°

Der Ausschluss der Krankenversicherungspflicht er-
folgt, weil der Gesetzgeber hauptberuflich selbststan-
dig Tatige nicht als schutzbedurftig ansieht. Eine haupt-
beruflich selbststandige Tatigkeit liegt dabei vor, wenn
diese von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem

Hauptberuflich
Selbststdndige sind
von der Krankenver-
sicherungspflicht
ausgenommen. Sie
konnen sich aber ge-
setzlich freiwillig
krankenversichern,
zum Beispiel bei der
AOK des Wohn- oder
Tatigkeitsorts.
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zeitlichen Umfang die ubrigen Erwerbstatigkeiten deut-
lich Ubersteigt und den Mittelpunkt der Erwerbstatig-
keit darstellt.

4.4.2 Mittelpunkt des Erwerbslebens

Eine selbststandige Tatigkeit wird hauptberuflich aus-
geubt, wenn sie von der wirtschaftlichen Bedeutung und
dem zeitlichen Aufwand her alle anderen Erwerbstatig-
keiten zusammen deutlich Ubersteigt. Die selbststan-
dige Tatigkeit stellt dann den ,Mittelpunkt der Erwerbs-
tatigkeit” dar. Bei der Prufung, ob eine selbststandige
Tatigkeit hauptberuflich ausgeubt wird, sind der Zeit-
und der Geldfaktor gleich stark zu gewichten. In diese
Beurteilung sind selbststandige Tatigkeiten in Land-
oder Forstwirtschaft oder in Kunst oder Publizistik mit
einzubeziehen.

4.4.3 Zeitliche und wirtschaftliche Bedeutung

Vom zeitlichen Umfang her ist eine selbststandige Ta-
tigkeit dann als hauptberuflich anzusehen, wenn sie
mehr als halbtags ausgelbt wird.* Dabei ist auch der
zeitliche Umfang fur eventuell erforderliche Vor- und
Nacharbeiten zu berucksichtigen — und auch die fur die
kaufmadnnische und organisatorische Fuhrung des Be-
triebs erforderliche Zeit. Die wirtschaftliche Bedeutung
der selbststandigen Tatigkeit wird anhand der Hohe
des Arbeitseinkommens bemessen. Mal3geblich ist der
nach den Gewinnermittlungsvorschriften des Einkom-
mensteuerrechts ermittelte Gewinn.

4.4.4 Beschaftigung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern

Hauptberuflichkeit ist auch ohne Prufung der wirt-

schaftlichen Bedeutung anzunehmen, wenn Selbststan-

dige als Arbeitgeber von mindestens einer versiche-

rungspflichtigen Arbeitnehmerin oder einem versiche-
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rungspflichtigen Arbeitnehmer auftreten. Das Gleiche
gilt auch, wenn mehrere Minijobbende beschaftigt wer-
den, deren Arbeitsentgelt aber insgesamt mehr als

603 Euro betragt. Diese gesetzliche Vermutung ist je-
doch widerlegbar, wenn Selbststandige nachweisen,
dass — obwohl sie Arbeitgeber sind - die selbststandige
Tatigkeit von der wirtschaftlichen Bedeutung und vom
zeitlichen Umfang her nicht ihre Lebensfuhrung pragt
und insofern nicht hauptberuflich ausgeubt wird.

4.4.5 Selbststandige Tatigkeit neben anderer
Erwerbstatigkeit

Wird eine selbststandige Tatigkeit neben einer voll-

schichtig ausgeubten Beschaftigung als Arbeitnehmer

oder Arbeitnehmerin betrieben, spricht das gegen die

Hauptberuflichkeit der selbststandigen Tatigkeit. Dabei

spielt die Hohe des Entgelts keine Rolle. In diesen Fallen
ist davon auszugehen, dass neben der vollschichtigen
Beschaftigung fur eine als hauptberuflich geltende
Selbststandigkeit kein Raum mehr bleibt. Das gilt
gleichfalls bei Beschaftigten, die mehr als 20 Stunden
wochentlich arbeiten und deren monatliches Arbeits-
entgelt mehr als die Halfte der monatlichen Bezugs-
groBe (2026: 3.955 Euro + 2 = 1.977,50 Euro) betrdgt.
(Beispiel 13)

4.4.6 Selbststandige Tatigkeit ohne andere
Erwerbstatigkeit
Wird neben der selbststandigen Tatigkeit keine andere
Erwerbstatigkeit ausgeubt, gilt die selbststandige Ta-
tigkeit trotzdem nicht automatisch als hauptberuflich
ausgeubt. Entscheidend ist die Bedeutung fur die Le-
bensfuhrung. Dabei ist auf den wirtschaftlichen Erfolg
und den zeitlichen Aufwand abzustellen. Kriterien fur
die Hauptberuflichkeit sind:

Zum Beispiel >
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. Zeitaufwand von mehr als 30 Stunden wochentlich.

- Zeitaufwand zwischen mehr als 20 und hochstens
30 Stunden wochentlich, wenn das Arbeitseinkommen
aus der selbststandigen Tatigkeit die Hauptquelle zur
Bestreitung des Lebensunterhalts darstellt. Das kann
nur dann der Fall sein, wenn das Arbeitseinkommen
mindestens 50 Prozent der monatlichen Bezugsgrof3e
ausmoacht (2026: 3.955 Euro + 2 = 1.977,50 Euro). (Bei-
spiel 14)

- Zeitaufwand von nicht mehr als 20 Stunden wochent-
lich, wenn das Arbeitseinkommen die Hauptquelle zur
Bestreitung des Lebensunterhalts darstellt. Hiervon
ist ohne weitere Prufung auszugehen, wenn das Ar-
beitseinkommen 75 Prozent der monatlichen Bezugs-
groBe Ubersteigt (2026: 3.955 Euro, davon 75 Prozent
= 2.966,25 Euro).

4.4.7 Grundannahmen fur eine Prifung

Damit fur alle Beteiligten eine pragmatische Prufung
der Hauptberuflichkeit neben einer Beschaftigung mog-
lich ist, wurden folgende Grundannahmen entwickelt:

FUr eine hauptberuflich selbststandige Erwerbstatig-
keit bleibt kein Raum, wenn eine Arbeitnehmerin oder
ein Arbeitnehmer

- vollschichtig (aufgrund von tariflichen, betriebsbe-
dingten oder arbeitsvertraglichen Regelungen) arbei-
tet oder die Arbeitszeit - unabhangig von der Hohe
des Arbeitsentgelts - der regelmafBigen Wochenaur-
beitszeit von Vollbeschaftigten dieses Betriebs ent-
spricht oder

- mehr als 20 Stunden in der Woche arbeitet und das
monatliche Arbeitsentgelt mehr als die Halfte der mo-
natlichen Bezugsgrof3e betragt.

Zum Beispiel -
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Das hei3t dann aber auch im Umkehrschluss, dass die
selbststandige Tatigkeit dann hauptberuflich ist, wenn
die Arbeitszeit 20 Stunden wochentlich nicht Ubersteigt
und das Arbeitsentgelt nicht mehr als die Halfte der Be-
zugsgrof3e betragt.

4.4.8 Prufung durch Arbeitgeber

Die Prufung, ob bei Beschaftigten, die zugleich eine
selbststandige Tatigkeit ausuben, der Ausschluss der
Kranken- und Pflegeversicherungspflicht vorliegt, ist im
Rahmen der ublichen Melde- und Beitragspflichten
durch den Arbeitgeber vorzunehmen. Im Zweifel ent-
scheiden die zustandigen Krankenkassen, bei denen die
Beschaftigten versichert sind. Der GKV-Spitzenverband
hat den Krankenkassen mit Datum vom 20. Marz 2019
eine Entscheidungshilfe mit empfehlendem Charakter
zur Verfugung gestellt, die den Begriff der hauptberuf-
lich selbststandigen Tatigkeit naher definiert und ins-
besondere von der selbststandigen Tatigkeit, die nicht
hauptberuflich ausgeubt wird, abgrenzt.

Zusammenfassung -

Ein umfangreiches
Lexikon, alle wesent-
lichen Gesetze, Ver-
ordnungen, Vorschrif-
ten und Urteile zur
Sozialversicherung,
zum Arbeits- und zum
Steuerrecht finden Sie
in der Rechtsdaten-
bank.

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Einige Beschaftigte sieht der Gesetzgeber als nicht
schutzbedurftig an, obwohl sie in einem abhdangigen
Beschaftigungsverhdltnis stehen. Fur diese Gruppen
sind Ausnahmen von der allgemeinen Versicherungs-
pflicht festgelegt worden. Die Regelungen zur Versiche-
rungsfreiheit gelten teilweise nur in einzelnen Sozial-
versicherungszweigen.

5.1 Hoherverdienende

Gegen Arbeitsentgelt Beschaftigte sind krankenversi-
cherungsfrei, wenn ihr regelmaBiges Jahresarbeitsent-
gelt (JAE) die JAEG Ubersteigt.*? Die Krankenversiche-
rungsfreiheit bewirkt, dass aufgrund der Beschaftigung
auch keine Versicherungspflicht in der sozialen Pflege-
versicherung eintritt. In der Renten- und Arbeitslosen-
versicherung hat die Hohe des regelmaBigen JAE fur
den Versicherungsstatus von Beschaftigten keine Rele-
vanz.

5.1.1 Vergleich

Zur Bestimmung des versicherungsrechtlichen Status
vergleicht der Arbeitgeber das regelmafige Arbeitsent-
gelt von Beschaftigten auf der Grundlage eines prog-
nostizierten Jahreswerts mit der maBBgebenden JAEG.
Uberschreitet das regelmdaBige JAE die JAEG, tritt Kran-
kenversicherungsfreiheit ein.

5.1.2 RegelmaBiges Jahresarbeitsentgelt

Auf die JAEG sind alle Bezuge anzurechnen, die Arbeits-
entgelt sind und regelmafBig gewdhrt werden. Zum Ar-
beitsentgelt zdhlen laufende Einnahmen und Einmal-
zahlungen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit mindestens einmal jahrlich gewahrt werden.

Mit dem Online-Tool
JAE-Rechner erkennen
Sie auf einen Blick, ob
Ihre Beschaftigten die
JAEG liberschreiten.
Einfach die relevan-
ten Entgeltbestand-
teile eingeben, ankli-
cken, fertig.

Mehr dazu -

Vergiitungen fiir Uber-
stunden gehoren zu
den unregelmaBigen
Arbeitsentgeltbe-
standteilen und sind
daher bei der Berech-
nung des regel-
maBigen JAE auBBer
Betracht zu lassen.
Etwas anderes gilt le-
diglich fur feste
Pauschbetrage, die
als Abgeltung fur
Uberstunden regel-
maBig zum laufenden
Arbeitsentgelt ge-
zahlt werden.


https://www.aok.de/fk/tools/rechner/jae-rechner/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Nicht zum JAE zdhlen:

- Einnahmen, die kein Arbeitsentgelt im Sinne des §1
SGB IV oder der SVEV sind

- UnregelmaBig gezahlte Bezuge, die nicht mit hinrei-
chender Sicherheit erwartet werden konnen

- Entgeltbestandteile, die mit Rucksicht auf den Famili-
enstand gezahlt werden

Einmalzahlungen (beispielsweise Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeld) sind als regelmdBig anzusehen, wenn auf
ihre Zahlung ein Rechtsanspruch besteht (schriftliche

oder mindliche vertragliche Zusicherung) oder die Ge-
wdhrung auf Gewohnheit oder betrieblicher Ubung be-
ruht. (Infografik 5)

Bei schwankendem Arbeitsentgelt schatzt der Arbeit-
geber das voraussichtliche JAE. Dabei ist den bekann-
ten Bezugen des laufenden Beitragsmonats das fur die
jeweils folgenden elf Monate zu erwartende Einkom-
men hinzuzurechnen.

Bei schwankender Hohe variabler Arbeitsentgeltbe-
standteile (beispielsweise bei Provisionen oder sonsti-
gen Erfolgszulagen) berlicksichtigt der Arbeitgeber alle
Umstdande des Einzelfalls und nimmt eine gewissen-
hafte Schatzung beziehungsweise Prognose des regel-
mafigen JAE vor.

Wenn der Arbeitgeber zu dem Ergebnis kommt, dass die
JAEG nicht uberschritten wird, liegt Krankenversiche-
rungspflicht vor. Diese gilt so lange fort, bis die Schat-
zungsgrundlage sich andert, auch wenn sich im Einzel-
fall nachtraglich ergibt, dass das tatsdchliche JAE die
JAEG uberstieg oder - bei Befreiung von der Kranken-

Zur Infografik =

Einbezogen in die Be-
rechnung des regel-
maBigen JAE werden
Vergiitungen fiir ver-
traglich vorgesehene
Bereitschaftsdienste.
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versicherungspflicht (»7.1) - das tatsdchliche JAE die
JAEG nicht erreichte.

5.1.3 MaBgebende JAEG
Die JAEG ist seit dem 1. Januar 2003 formal von der Bei-
tragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung abge-

koppelt. Seit diesem Zeitpunkt gibt es eine allgemeine
und eine besondere JAEG.*®

Die besondere JAEG gilt fur Beschaftigte, die am 31. De-
zember 2002 wegen Uberschreitens der an diesem Tag
geltenden JAEG krankenversicherungsfrei und bei einem
privaten Krankenversicherungsunternehmen in einer
substitutiven Krankenversicherung versichert waren.
Diese besondere Grenze gilt auch fur alle kiinftigen Be-
schaftigungsverhaltnisse, selbst wenn zwischenzeitlich
Versicherungspflicht aufgrund eines anderen Tatbe-
stands (zum Beispiel wegen des Bezugs von Arbeitslo-
sengeld) bestanden hat.

Fur alle anderen Beschaftigten gilt die allgemeine
JAEG.

Die fur das jeweilige Kalenderjahr maf3gebenden JAEG
werden in der Rechtsverordnung zur Festsetzung der
Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung
zum 1. Januar eines jeden Jahres neu festgesetzt.

Die allgemeine JAEG betragt im Jahr 2026 77.400 Euro
und die besondere JAEG 69.750 Euro. (Tabelle 1)

5.1.4 Uberschreiten der JAEG von Beginn der Beschdf-
tigung an

Die Krankenversicherungsfreiheit besteht von Beginn

der Beschaftigung an, wenn das regelmafige JAE aus

Eine substitutive
Krankenversicherung
ist eine private Kran-
kenversicherung, die
dem vollstdandigen
oder teilweisen Ersatz
der gesetzlichen
Krankenversicherung
dient. Hierzu gehort
beispielsweise die pri-
vate Krankheitskos-
tenvollversicherung.

Die aktuellen Beitrage
und RechengroBen fin-
den Sie im AOK-Arbeit-
geberportal.

Mehr dazu -

Zur Tabelle -
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der zu beurteilenden Beschaftigung bei vorausschauen-
der Betrachtungsweise die JAEG Ubersteigt. (Beispiel 15)

Tritt zu einer (fur sich betrachtet) versicherungspflichti-
gen Beschdiftigung eine aufgrund des Uberschreitens
der JAEG krankenversicherungsfreie Beschaftigung hin-
zu, besteht vom Tag des Hinzutritts der weiteren (die
JAEG Uberschreitenden) Beschdftigung fur die (dann)
mehrfachbeschaftigte Person auch in der bereits beste-
henden Beschaftigung Krankenversicherungsfreiheit.
Dies gilt auch dann, wenn der Zeitraum, in dem sich die
Beschaftigungen uberschneiden, nur von kurzer Dauer
ist.

5.1.5 Uberschreiten der JAEG im Lauf der Beschdif-
tigung
Besteht fur Beschaftigte zundchst Krankenversiche-
rungspflicht, weil die JAEG nicht uberschritten wird, en-
det diese - bei Entgelterhohung - mit Ablauf des Kalen-
derjahrs des Uberschreitens, vorausgesetzt, dass das
regelmafige JAE auch die vom Beginn des nachsten Ka-
lenderjahrs an geltende JAEG Ubersteigt.** (Beispiel 16)

Fur die Feststellung, ob das regelmafige JAE auch die
vom Beginn des nachsten Kalenderjahrs an geltende
JAEG ubersteigt, ist eine von den Grundsdtzen der vo-
rausschauenden Betrachtung der Einkommensverhalt-
nisse abweichende Verfahrensweise zu beachten. In
diesen Fallen ist zum Ablauf des laufenden Kalender-
jahrs (Prognosezeitpunkt) das vereinbarte Arbeitsent-
gelt auf ein zu erwartendes JAE fur das néchste Kalen-
derjahr (Prognosezeitraum) hochzurechnen. Prognose-
grundlage sind dabei zundchst die zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Verhaltnisse.

Zum Beispiel -

Zum Beispiel >
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Die zum Prognosezeitpunkt objektiv feststehenden (bei-
spielsweise durch vertragliche Regelungen) oder mit
hinreichender Sicherheit absehbaren Entgeltverdnde-
rungen (zum Beispiel aus Anlass des Entgeltausfalls
wegen Beginn der Schutzfristen und einer sich anschlie-
Benden Elternzeit) sind in die Prognose mit einzubezie-
hen und zu berucksichtigen.* Entgeltveranderungen
sind sowohl Entgeltminderungen als auch -erhdhungen.

5.1.6 Ende der Versicherungsfreiheit bei Minderung
des Arbeitsentgelts
Die Krankenversicherungsfreiheit endet, wenn das re-
gelmaBige JAE die JAEG nicht mehr Ubersteigt. Dabei
tritt das Ende der Krankenversicherungsfreiheit mit
dem Tag ein, der dem Tag vorhergeht, von dem an die
JAEG unterschritten wird. Somit also nicht erst mit dem
Ende des Kalenderjahrs.

Die Versicherungsfreiheit endet grundsatzlich auch
dann, wenn die Entgeltminderung ihrem Anschein nach
nur vorubergehender Natur oder zeitlich befristet ist, es
sei denn, die Entgeltminderung ist nur von kurzer Dauer.
Dabei kann nicht auf starre Zeitgrenzen zuruckgegrif-
fen werden. Sie ist in aller Regel jedoch anzunehmen,
wenn die vorubergehende Minderung des Arbeitsent-
gelts nicht mehr als drei Monate ausmacht. (Beispiel 17)

5.1.7 Ende der Versicherungsfreiheit bei Anhebung
der JAEG

Das Ende der Krankenversicherungsfreiheit tritt auch

ein, wenn das Unterschreiten der JAEG auf die Anhe-

bung der JAEG fur das neue Jahr zuruckzufuhren ist.

(Beispiel 18)

In diesem Fall kdnnen sich Beschaftigte aber von der
Krankenversicherungspflicht befreien lassen (»7.1).

Zum Beispiel >

Zum Beispiel -
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Sind Beschdaftigte wegen Uberschreitens der JAEG kran-
kenversicherungsfrei, bleiben sie dies weiterhin, wenn
ihr regelmaBiges JAE auch die zu Beginn des ndchsten
Jahres geltende Grenze Uberschreitet. MaBBgebend ist
hier das vom Beginn des neuen Jahres an zustehende
Arbeitsentgelt. Zugesagte Entgelterhohungen in der
Zeit vom 1. Januar bis zum 15. Januar werden beruck-
sichtigt, wenn sie auf den 1. Januar zuriickwirken. (Bei-
spiel 19)

5.1.8 Ausscheiden aus der gesetzlichen
Krankenversicherung
Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Beschaftig-
ter, deren Krankenversicherungspflicht wegen Uber-
schreitens der maf3gebenden JAEG mit Ablauf des Ka-
lenderjahrs endet, wird grundsatzlich als freiwillige
Mitgliedschaft im Rahmen der sogenannten obligatori-
schen Anschlussversicherung fortgefiihrt (»9.1).4¢

5.1.9 Auswirkungen der Versicherungsfreiheit auf
andere Tatbestdnde
Beschdiftigte, die wegen Uberschreitens der JAEG kran-
kenversicherungsfrei sind, bleiben dies auch, wenn sie
die Voraussetzungen der Versicherungspflicht nach
85 Abs. 1 Nr.1oder Nr. 5 bis 13 SGB V erfullen.*” Hieruber
wirkt die Krankenversicherungsfreiheit nicht nur auf
den jeweiligen zur Versicherungsfreiheit fuhrenden Tat-
bestand, sondern auch auf andere Versicherungstatbe-
stdnde, die Beschdftigte nebenher verwirklichen (zum
Beispiel wenn sie eine Rente beziehen oder beantragt
haben).

5.2 Verbeamtete und beamtendhnliche
Personen

Krankenversicherungsfrei sind ferner Verbeamtete,
Soldatinnen und Soldaten, Geistliche, Richter und

Zum Beispiel -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1417982/?cHash=926a8d4f4c67d7cb125ccee2e7cc3b73&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Richterinnen, Lehrkrafte an privaten Ersatzschulen und
Personen in beamtendahnlicher Stellung sowie Pensio-
nierte, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsatzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzah-
lung der Bezuge und auf Beihilfe oder freie Heilfursorge
haben.*®

5.3 Beschaftigte Studierende

Beschaftigungen von Studierenden, die neben dem Stu-
dium ausgeubt werden, konnen versicherungsfrei sein.
Das ist grundsatzlich der Fall, wenn die Beschaftigung
wochentlich an nicht mehr als 20 Stunden ausgeubt
wird (sogenannte Werkstudentenregelung) beziehungs-
weise nur in den Semesterferien ausgeubt wird. In der
Rentenversicherung besteht dann aber Versicherungs-
pflicht.

Daruber hinaus kommt es fur die Versicherungsfreiheit
darauf an, dass das Studium im Vordergrund steht.

5.4 Vollendung des 55. Lebensjahrs

Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahrs eine
fur sich betrachtet krankenversicherungspflichtige Be-
schaftigung aufnehmen, sind krankenversicherungsfrei.
Diese Situation tritt héwufig ein durch den Ubergang von
einer Vollzeit- zur Teilzeitbeschaftigung oder den Wech-
sel von einer selbststandigen Tatigkeit in ein abhangi-
ges Beschaftigungsverhaltnis.

Voraussetzungen fur die Krankenversicherungsfreiheit
sind aber* (Beispiel 20):

- Keine gesetzliche Krankenversicherung in den letzten
fanf Jahren und

Ndhere Informationen
zu Werkstudenten fin-
den Sie hier

Mehr dazu -

Zum Beispiel -


https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/studenten-und-praktikanten/beschaeftigung-von-werkstudenten/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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. davon mindestens in der Halfte der Zeit (2,5 Jahre)

- krankenversicherungsfrei oder von der
Krankenversicherungspflicht befreit oder

- wegen einer hauptberuflich selbststandigen
Erwerbstatigkeit nicht versicherungspflichtig.

5.4.1 Auswirkungen in der Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung

Die Krankenversicherungsfreiheit bewirkt zugleich auch

die Versicherungsfreiheit in der sozialen Pflegeversiche-

rung.’® In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenver-

sicherung gibt es hingegen eine solche Versicherungs-

freiheit nicht.

5.4.2 Hintergrund der Regelung

Viele Personen, die in jungen Jahren nicht der Kranken-
versicherungspflicht unterliegen, wahlen eine private
Krankenversicherung (PKV). Zumeist handelt es sich hier
um den Personenkreis der hauptberuflich Selbststandi-
gen. Sie sind von den gunstigen Beitraigen und einem
eventuell umfangreicheren Leistungsangebot Uber-
zeugt, weshalb sie der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) den Riicken kehren. Im Alter, wenn das Versi-
cherungsrisiko steigt, sind die steigenden Beitrage in
der PKV ein Grund dafur, dass viele wieder in die GKV
zuruckmochten. Viele befurchten, dass sie in Zukunft die
Beitrage fur die PKV gar nicht mehr aufbringen kdnnen.
Auf diesen Umstand hat der Gesetzgeber reagiert und
die Ruckkehr in die gesetzliche Krankenversicherung er-
schwert beziehungsweise gar unmoglich gemacht. Es
besteht eine Versicherungspflicht in der Krankenversi-
cherung fir sonst nicht versicherte Personen (»9.1). Da-
durch kann es auf diesem Weg zu einer Mitgliedschaft
in der gesetzlichen Krankenversicherung kommen. Ver-
sicherungspflicht aufgrund der Beschaftigung besteht
aber nicht.
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5.5 Pflegeversicherung

Das SGB Xl enthdilt keine spezifischen Regelungen zur
Versicherungsfreiheit. Es gilt der allgemeine Grundsatz:
.Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung.”

5.6 Rentenversicherung

Versicherungsfrei sind Personengruppen, deren Alters-
versorgung bereits anderweitig gesichert ist und die
deshalb einer Sicherung durch die gesetzliche Renten-
versicherung nicht bedurfen. Hierzu gehoren

- Beamte und Beamtinnen,
- Richter und Richterinnen,
- Berufssoldaten und Berufssoldatinnen sowie

- sonstige Beschaftigte von Korperschaften, Anstalten
oder Stiftungen des o6ffentlichen Rechts mit Anspruch
auf eine Versorgung nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsdtzen oder entsprechenden Kkir-
chenrechtlichen Regelungen.

AuBerdem zdhlen hierzu

- satzungsmanfige Mitglieder geistlicher
Genossenschaften,

- Diakonissen und

- Angehorige dhnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen
nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf
die in der Gemeinschaft Ubliche lebenslangliche Ver-
sorgung zusteht.”

Die Versicherungsfreiheit dieser Personen bezieht sich
aber nur auf die genannten Beschdéftigungen. Ubt bei-
spielsweise eine Beamtin oder ein Beamter noch eine

1l
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https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1870813/?cHash=ebc4163aa9d39d2dff8eb1242b0554ee&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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weitere Beschaftigung bei einem privaten Arbeitgeber
aus, besteht in dieser Beschaftigung durchaus Renten-
versicherungspflicht.

Versicherungsfreiheit besteht auch fur Personen, die
eine Vollrente wegen Alters beziehen, nach Ablauf des
Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde,
sowie fur Personen, die eine Pension nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen beziehen.
Rentenversicherungsfrei sind zudem Personen, die eine
Rente von einer berufsstandischen Versorgungseinrich-
tung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen, sowie
Personen, die bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze
nicht versichert waren oder nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versiche-
rung erhalten haben.*?

Versicherungsfreiheit besteht auch fur Personen, die
wahrend ihres Studiums ein Praktikum ableisten, das in
ihrer Studien- oder Prufungsordnung vorgeschrieben
ist.>® Personen im Praktikum, die ein nicht vorgeschrie-
benes Praktikum (Vor- beziehungsweise Nachpraktikum
oder Zwischenpraktikum) ableisten, sind nur versiche-
rungsfrei, wenn das Praktikum die Voraussetzungen ei-
ner geringfugig entlohnten Beschaftigung erfullt. Es
muss sich dazu entweder um eine geringfugig entlohnte
oder eine kurzfristige Beschaftigung handeln.

5.7 Arbeitslosenversicherung

In der Arbeitslosenversicherung sind Personen versiche-
rungsfrei in einer Beschaftigung als:

- Verbeamtete, Richterinnen und Richter, Berufssolda-
ten und -soldatinnen, Geistliche, satzungsmalBige
Mitglieder von geistlichen Genossenschaften, Diako-
nissen und ahnliche Personen,

Mehr Details zu Rente
und Hinzuverdienst
finden Sie im AOK-
Arbeitgeberportal.

Mehrdazu -

Ndhere Informationen
zu Studium und Prak-
tikum finden Sie im
E-Paper ,Beschafti-
gung im Studium und
im Praktikum” der
Reihe ,gesundes un-
ternehmen”.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/beschaeftigung-aelterer-arbeitnehmer/rente-und-hinzuverdienst/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/e-paper-sozialversicherung/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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- Lehrkrafte an privaten genehmigten Ersatzschulen,
wenn sie hauptamtlich beschaftigt sind,

- Mitglieder des Vorstands einer Aktiengesellschaft fur
das Unternehmen, dessen Vorstand sie angehoren.

Versicherungsfrei sind auch Personen

- in einer geringfugigen Beschaftigung im Sinne von
§ 8SGB 1V,

- in einer berufsmafBig ausgeubten unstandigen
Beschaftigung,

- in einer Beschaftigung als Heimarbeiter,

- die als auslandische Beschaftigte beruflich aus- oder
fortgebildet werden,

- in einer ehrenamtlich ausgeubten Beschaftigung als
Burgermeister oder Burgermeisterin oder Beigeordne-

ter beziehungsweise Beigeordnete,

- wahrend der Dauer ihrer Ausbildung an einer allge-

meinbildenden Schule oder ihres Studiums als ordent-

liche Studierende einer Hochschule oder einer der
fachlichen Ausbildung dienenden Schule,

- in einer Beschaftigung wahrend einer Zeit, in der ein
Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht.

Die Versicherungsfreiheit der vorgenannten Personen-
gruppen hangt von der Erfullung weiterer Vorausset-
zungen ab, die in § 27 SGB Il detailliert beschrieben
werden.

Zudem werden in § 28 SGB Illl weitere Personen versiche-
rungsfrei gestellt, unter anderem Personen, die die Re-

gelaltersgrenze erreicht haben. Die Versicherungsfrei-
heit beginnt mit Ablauf des Monats, in dem das

Kontaktieren Sie uns
gern bei sozialversi-

cherungsrechtlichen
Fragen.
Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1345944/?cHash=970f6fe5a9e56c4fe42b2fc7e230f92c&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1345572/?cHash=419c1d37cbcfd6cf395bc4ce372159c8&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1345573/?cHash=0aabfa3cf2a2f045ef44ae5fab131d30&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/kontakt/ansprechpartner-finden/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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mafgebliche Lebensjahr vollendet wird. Versicherungs-
frei sind auch Personen, deren Verfugbarkeit auf Dauer
wegen einer Minderung der Leistungsfahigkeit nicht
mehr gegeben ist.

Zusammenfassung -
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6. Minijobs

6.1 Geringfligig entlohnte Beschaftigung —2
6.2 Kurzfristige Beschdaftigung =2
6.3 Midijobs —
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Das Sozialgesetzbuch unterscheidet zwei Arten von Mi-
nijobs: die geringfligig entlohnte (geringes monatliches
Arbeitsentgelt) und die kurzfristige Beschdftigung
(kurze Dawer).

Die Durchfuhrung des Beitrags- und Meldeverfahrens

fur geringfugig Beschaftigte wird von der Minijob-Zen-
trale wahrgenommen. Dazu erhalt sie samtliche Mel-

dungen fur geringfugig entlohnte sowie fur kurzfristig
Beschaftigte.

6.1 Geringfligig entlohnte Beschaftigung

Eine geringfugig entlohnte Beschaftigung liegt vor,
wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschaftigung re-
gelmaBig im Monat die Geringfugigkeitsgrenze nicht
ubersteigt. Zur Berechnung der Geringfugigkeitsgrenze
wird der gesetzliche Mindestlohn mit 130 vervielfacht,
durch drei geteilt und der sich ergebende Betrag auf
volle Euro aufgerundet. Entsprechend dieser Berech-
nungsformel ergibt sich seit dem 1. Januar 2026 eine
Geringfugigkeitsgrenze von 603 Euro monatlich.

Flr den Bereich der Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung werden geringflgig entlohnte Beschaftigungen
und nicht geringfugige Beschaftigungen zusammenge-
rechnet. Hierbei wird allerdings eine geringfugig ent-
lohnte Beschaftigung von der Zusammenrechnung aus-
genommen. Fur den Bereich der Arbeitslosenversicherung
werden geringfugige und nicht geringfugige Beschafti-
gungen nicht zusammengerechnet.

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einer geringfu-
gig entlohnten Beschaftigung sind grundsatzlich ren-
tenversicherungspflichtig. Sie werden also in der Ren-
tenversicherung kraft Gesetzes an der Beitragszahlung
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beteiligt. Sie konnen aber beim Arbeitgeber die Befrei-
ung von der Rentenversicherungspflicht beantragen
und somit von der Zahlung ihres Beitragsanteils befreit
werden. In der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversi-
cherung sind geringfugig entlohnt Beschaftigte
versicherungsfrei.

Minijobbende durfen die Verdienstgrenze uberschreiten,

ohne dass der Status des Minijobs damit gefdahrdet wird.

Das allerdings nur, wenn die Geringfugigkeitsgrenze nur
gelegentlich und unvorhersehbar uberschritten wird
(beispielsweise durch Krankheitsvertretung). Zuldssig
ist dann die Uberschreitung bis zu zwei Kalendermona-
ten innerhalb eines Zeitjahrs. Der Verdienst in diesen
Monaten darf maximal das Doppelte der monatlichen
Verdienstgrenze — also 1.206 Euro - betragen. Wird die
Grenze zweimal Uberschritten, ist also statt 7.236 Euro
ein jahrlicher Verdienst von maximal 8.442 Euro
moglich.

6.2 Kurzfristige Beschaftigung

Kurzfristig Beschaftigte kdnnen unabhdngig von den
wochentlichen Arbeitstagen drei Monate oder 70 Ar-
beitstage im Kalenderjahr tétig sein (fir landwirt-
schaftliche Betriebe gelten 15 Wochen beziehungsweise
90 Arbeitstage) und sind in allen Versicherungszweigen
versicherungs- sowie beitragsfrei, sofern keine berufs-
maBige Beschaftigung mit einem monatlichen Arbeits-
entgelt von mehr als 603 Euro vorliegt.>* Das BSG hat
abweichend von der herrschenden Meinung klargestellt,
dass die jeweiligen Zeitgrenzen gleichwertige Alternati-
ven zur Begrundung einer kurzfristigen Beschaftigung
sind und eine Differenzierung nach Wochenarbeitsta-
gen nicht erfolgen darf.

Ndahere Informationen
zu Minijobs finden Sie
im E-Paper ,,Minijobs -
geringfiigige und kurz-
fristige Beschaftigun-
gen” der Reihe ,,ge-
sundes unternehmen”.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/e-paper-sozialversicherung/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Die zeitlichen Voraussetzungen fur eine kurzfristige Be-
schaftigung sind demzufolge unabhdangig von der ar-
beitszeitlichen Ausgestaltung der Beschaftigung immer
erfullt, wenn diese entweder auf langstens drei Monate
oder bei einem daruber hinausgehenden Zeitraum auf
ldngstens 70 Arbeitstage (in landwirtschaftlichen Be-
trieben 15 Wochen beziehungsweise 90 Arbeitstage) be-
fristet ist.

6.3 Midijobs

Als Midijobs werden versicherungspflichtige Beschafti-
gungen bezeichnet, in denen regelmafBige Arbeitsent-
gelte von 603,01 Euro bis 2.000 Euro erzielt werden. Fur
diesen Ubergangsbereich gelten besondere Regelungen
fur die Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage
sowie fur die Beitragstragung zur Kranken-, Pflege-,
Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Der praktische Mini-
job- und Ubergangs-
bereichsrechner er-
mittelt die aktuellen
Sozialversicherungs-
beitrage fir geringfu-
gige Beschaftigungen
und Tatigkeiten im

Ubergangsbereich
(Midijobs).
Mehr dazu -

Zum Thema ,,Uber-
gangsbereich” (Midi-
jobs) bietet die AOK
ein kostenfreies On-
line-Training an.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechner/minijob-und-uebergangsbereichsrechner/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/online-trainings/uebergangsbereich/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

7. Befreiung von der
Versicherungspflicht

7.1 Krankenversicherung —
7.2 Pflegeversicherung —
7.3 Rentenversicherung —2

7.4 Arbeitslosenversicherung —
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Beschaftigte unterliegen grundsatzlich dem Schutz der
einzelnen Sozialversicherungszweige. Unter bestimmten
Voraussetzungen haben sie jedoch das Recht, sich von
der Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung befreien zu lassen. Hierzu ist in der
Regel aber nachzuweisen, dass das entsprechende Ri-
siko (beispielsweise Krankheit) anderweitig abgedeckt
ist. Die Befreiung ist nur auf Antrag und innerhalb einer
bestimmten Frist moglich.

Lassen sich Versicherte in der GKV von der Versiche-
rungspflicht befreien, bleiben sie auch dann kranken-
versicherungsfrei, wenn ein Tatbestand hinzutritt, der
grundsatzlich fur sich allein betrachtet eine Versiche-
rungspflicht begrunden wurde. Eine Befreiung wahrend
der Elternzeit und der Pflegezeit gilt nur fur deren
Dauer.

Nach Auffassung des BSG*® wirkt eine aufgrund einer
Beschaftigung ausgesprochene Befreiung nur so lange,
wie die Beschaftigung tatsachlich besteht. Danach hat
die Befreiung keine Rechtswirkung mehr, insbesondere
wenn danach Krankenversicherungspflicht aufgrund ei-
nes anderen Sachverhalts eintritt. (Beispiel 21)

Durch die Entscheidung des BSG wird fur Betroffene der
Weg zurlick in die GKV erleichtert. (Beispiel 22)

Wer sich von der Krankenversicherungspflicht befreien
lassen will, um einen Versicherungsschutz in einer PKV
sicherzustellen, sollte die Entscheidung gut uberlegen
und sich von der Krankenkasse beraten lassen.

Zum Beispiel >

Zum Beispiel >
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7.1 Krankenversicherung

7.1.1 Befreiungsanldasse
Beschaftigte konnen sich von der Krankenversiche-
rungspflicht befreien lassen bei:

- Eintritt von Versicherungspflicht wegen Erhohung der
JAEG.

- Eintritt von Versicherungspflicht durch Aufnahme ei-
ner nicht vollen Erwerbstatigkeit wahrend der Eltern-
zeit. (Diese Befreiung gilt nur flir Beschdftigungen
wdhrend der Elternzeit.)

- Eintritt von Versicherungspflicht durch Reduzierung
der regelmalfBigen wochentlichen Arbeitszeit wahrend
der Pflegezeit. Die Befreiung gilt nur fur die Beschafti-
gung wahrend der Pflegezeit.

- Eintritt von Versicherungspflicht durch Herabsetzung
der Arbeitszeit auf die Halfte oder weniger als die
Halfte der regelmaBigen wochentlichen Arbeitszeit
vergleichbarer Vollbeschaftigter des Betriebs, insbe-
sondere beim Wechsel in die Altersteilzeit. Zusatzliche
Voraussetzung fur diese Befreiungsmoglichkeit ist,
dass Beschaftigte zuvor mindestens funf Jahre wegen
Uberschreitens der JAEG versicherungsfrei gewesen
sind.

Das gilt sinngemaf auch fur Beschaftigte, die im An-
schluss an Elternzeit oder Pflegezeit ein solches zeitlich
reduziertes Beschaftigungsverhaltnis aufnehmen. Vo-
raussetzung ist, dass die Beschaftigung bei Vollbeschaf-
tigung aufgrund der Entgelthdhe versicherungsfrei
ware.

7.1.2 Befreiungsvoraussetzungen
Fur alle Befreiungsmoglichkeiten gelten folgende
Grundsatze:

1l
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- Der Antrag ist jeweils innerhalb von drei Monaten
nach Eintritt der Versicherungspflicht zu stellen.

- Die Befreiung kann nicht ruckgdngig gemacht werden.

Allerdings endet die Befreiung, wenn zwischenzeitlich
durch einen anderen Tatbestand Versicherungspflicht
eingetreten ist. Lag also eine Befreiung in einer Be-
schaftigung vor, die beendet wurde, und im Anschluss
daran bestand Versicherungspflicht aufgrund des Be-
zugs von Arbeitslosengeld, so wirkt die Befreiung nicht
mehr auf eine danach aufgenommene versicherungs-
pflichtige Beschaftigung.

Die Befreiung wegen Erhohung der Krankenversiche-
rungspflichtgrenze gilt auch bei einem Beschaftigungs-
wechsel. Allerdings darf der dazwischenliegende Zeit-
raum nicht mehr als einen Monat betragen. Grund-
satzlich mussen alle Einwohnerinnen und Einwohner
Deutschlands Uber einen Krankenversicherungsschutz
verfigen (»9.1). Mitglieder der gesetzlichen Kranken-
kassen, die diese verlassen wollen, mussen einen an-
derweitigen Versicherungsschutz nachweisen. Dies gilt
auch fur Personen, die sich von der Versicherungs-
pflicht befreien lassen mochten.

7.1.3 Rickkehr in die GKV

Haben sich krankenversicherungsfreie Beschaftigte fur
eine PKV entschieden, ist eine Ruckkehr in die GKV nur
bei Wiedereintritt von Versicherungspflicht moglich.
Dies ist der Fall, wenn

- wegen einer Minderung des Arbeitsentgelts die JAEG
nicht mehr Uberschritten wird (zum Beispiel bei einer
Arbeitszeitreduzierung) oder

- das regelmaBige JAE die zu Beginn des neuen Kalen-
derjahrs erhohte JAEG nicht mehr Uuberschreitet.
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Die Versicherungspflicht tritt in diesen Fallen jeweils
mit dem Zeitpunkt des Unterschreitens der JAEG ein:

- Im ersten Fall ab dem Zeitpunkt der Entgelt-
minderung.

- Im zweiten Fall ab 1. Januar des betreffenden Kalen-
derjahrs. Hier konnen Beschaftigte die eintretende
Versicherungspflicht durch einen Antrag auf Befreiung
verhindern.

Sind Beschaftigte zum Zeitpunkt des Eintritts der Kran-
kenversicherungspflicht bereits 55 Jahre alt (»5.4), gel-
ten besondere Regelungen. Eine Ruckkehr in die GKV ist
ausgeschlossen, wenn folgende Kriterien erfullt sind:

- keine gesetzliche Krankenversicherung in den vergan-
genen funf Jahren und

- mindestens in der Halfte dieses Zeitraums war die be-
treffende Person oder die ihr durch Ehe oder gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaft nach dem LPartG
verbundene Person krankenversicherungsfrei (zum
Beispiel hoher verdienende Beschaftigte oder Verbe-
amtete) oder von der Krankenversicherungspflicht be-
freit (zum Beispiel nach Eintritt von Versicherungs-
pflicht wegen Erhéhung der JAEG) oder hauptberuflich
selbststandig erwerbstatig.

7.2 Pflegeversicherung

In der Krankenversicherung freiwillig versicherte Perso-
nen sind in der sozialen Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig. Diese Personen konnen sich von der Ver-
sicherungspflicht befreien lassen, wenn sie einen
privaten Pflegeversicherungsvertrag abgeschlossen
haben, der Leistungen vorsieht, die denen der sozialen
Pflegeversicherung entsprechen, und zwar auch fur die


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1698831/?cHash=5112e1f6331b8616e0367972e653a19b&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Familienangehorigen, die bei Versicherungspflicht in der
sozialen Pflegeversicherung familienversichert waren.®®

Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach
Beginn der Versicherungspflicht bei der Pflegekasse ge-
stellt werden. Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versi-
cherungspflicht an, wenn seit diesem Zeitpunkt noch
keine Leistungen in Anspruch genommen wurden. Sonst
vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die Antrag-
stellung folgt. Die Befreiung kann nicht widerrufen
werden.

7.3 Rentenversicherung

Mitglieder berufsstandischer Versorgungseinrichtungen
werden von der Rentenversicherungspflicht befreit,
wenn

- fur sie einkommensbezogene Beitrage bis zur
Beitragsbemessungsgrenze entrichtet werden und

- sie dhnliche Leistungen beanspruchen kdnnen wie in
der gesetzlichen Rentenversicherung.®’

Geringfligig entlohnt Beschdftigte (»6.1) haben die Még-
lichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht auf An-
trag befreien zu lassen. Die Befreiung muss schriftlich
beim Arbeitgeber gestellt werden. Sollten mehrere ge-
ringfugig entlohnte Beschaftigungen parallel ausgeubt
werden, die insgesamt jedoch nicht die Geringfugig-
keitsgrenze uberschreiten, muss der Befreiungsantrag
bei allen Arbeitgebern einheitlich gestellt werden. Der
einmal gestellte Befreiungsantrag ist fur die Dauer der
geringfligig entlohnten Beschdftigung(en) bindend.

Die Befreiung gilt aber erst dann als erteilt, wenn die
zustdndige Einzugsstelle (Minijob-Zentrale) nicht inner-
halb eines Monats nach Eingang der Meldung dem
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Befreiungsantrag widerspricht. Sind alle Voraussetzun-
gen erfullt, wird die Befreiung ruckwirkend vom Beginn
des Monats wirksam,

- in dem der Befreiungsantrag des oder der Beschaftig-
ten dem Arbeitgeber zugegangen ist und

- der Arbeitgeber den Befreiungsantrag der Minijob-
Zentrale mit der ersten folgenden Entgeltabrechnung,
spatestens jedoch innerhalb von sechs Wochen nach
Zugang zugeleitet hat.

7.4 Arbeitslosenversicherung

In der Arbeitslosenversicherung kann man sich von der
Versicherungspflicht nicht befreien lassen.

Zusammenfassung —

Weiteres Wissen zum
Thema ,Versiche-
rungspflicht und -frei-
heit” vermittelt das
gleichnamige Modul 1
des interaktiven On-
line-Trainings ,,Basis-
wissen Sozialver-
sicherung”.

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/online-trainings/basiswissen-sozialversicherung/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

8. Kranhkenkassenwahlrecht

8.1 Auslben des Wahlrechts —
8.2 Bindungswirkung =2

8.3 Kindigung —

8.4 Sonderkiindigungsrecht =2
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Fur versicherungspflichtige Beschaftigte hat der Arbeit-
geber die Gesamtsozialversicherungsbeitrage zu be-
rechnen und an die Einzugsstelle abzufuhren. Zustandig
ist die Einzugsstelle, bei der die jeweiligen Beschaftig-
ten krankenversichert sind.*® Fur das Krankenkassen-
wahlrecht der Beschaftigten gelten die folgenden
Regelungen.

8.1 Ausuben des Wahlrechts

Eine Mitgliedschaft in der Krankenversicherung kommt
bei allen gesetzlichen Krankenkassen nur durch Aus-
ubung eines Wahlrechts durch die Beschaftigten zu-
stande. Die Landwirtschaftlichen Krankenkassen sind
von diesem System ausgenommen.

Krankenversicherungspflichtige und freiwillig Versi-
cherte konnen grundsatzlich eine der folgenden Kran-
kenkassen wahlen:

- Die AOK des Beschaftigungs- oder Wohnorts
- Jede Ersatzkasse

- Die Betriebskrankenkasse, wenn Beschaftigte in dem
Betrieb tatig sind, fur den die Betriebskrankenkasse
besteht

- Jede Betriebs- oder Innungskrankenkasse, deren Sat-
zung eine ,,Offnungsregelung” fiir alle Versicherten
enthalt

- Die Krankenkasse, bei der zuletzt eine Mitgliedschaft
oder Familienversicherung bestanden hat

- Die Krankenkasse, bei der die durch Ehe oder gleich-
geschlechtliche Lebenspartnerschaft nach dem
LPartG verbundene Person versichert ist

- Die Knappschaft
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Die Mitgliedschaft bei der gewahlten Krankenkasse
kann grundsatzlich nur durch eine entsprechende Wil-
lenserkldarung (Mitgliedsantrag) erlangt werden. Die
Ausubung des Wahlrechts darf ausschlieBlich gegen-
uber der neu gewahlten Krankenkasse erfolgen. Eine
Wahlerklarung gegenuber der zur Meldung verpflichte-
ten Stelle - also zum Beispiel gegenuber dem Arbeitge-
ber - ist unwirksam. Sind alle versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen erfullt, darf die gewahlte Kranken-
kasse die Mitgliedschaft nicht ablehnen.

Mitglieder brauchen sich bei der Ausubung ihres Wahl-
rechts nicht an die bisherige Krankenkasse wenden. Die
neu gewdahlte Krankenkasse informiert die bisher zu-
standige Krankenkasse im Rahmen eines elektronischen
Meldeverfahrens.

8.2 Bindungswirkung

Krankenversicherungspflichtige und im Ubrigen auch
freiwillig Versicherte sind grundsatzlich zwolf Monate
an ihre Krankenkassenwahl gebunden. Bei einem unver-
anderten Versicherungsverhdaltnis kann das Mitglied
sein Wahlrecht grundsatzlich erst nach Ablauf dieser
Bindungsfrist erneut ausuben. Die Bindungsfrist ist ein
Zeitraum von zwolf zusammenhdngenden Zeitmonaten
und berechnet sich von dem Zeitpunkt, an dem die Mit-
gliedschaft bei der gewahlten Krankenkasse beginnt.
Der Zeitpunkt der Ausibung der Krankenkassenwahl
oder der Kundigung bei der bisherigen Krankenkasse ist
fur den Beginn der Bindungsfrist nicht von Bedeutung.

Abweichend von diesem Grundsatz erlischt die Bin-
dungswirkung aber, wenn die Mitgliedschaft kraft Ge-
setzes endet. Wird das Krankenkassenwahlrecht also
aus Anlass der Veranderung des Versicherungsverhalt-
nisses ausgeubt, bedarf es weder einer Kindigung der
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Mitgliedschaft gegenuber der bisher zustandigen Kran-
kenkasse noch einer Berucksichtigung der bei ihr beste-
henden Bindungsfristen. (Beispiel 23)

8.3 Kindigung

Die Krankenkasse kann bei einer ununterbrochen beste-
henden Pflicht- oder freiwilligen Mitgliedschaft nur ge-
wechselt werden, wenn die Mitgliedschaft bei der bis-
herigen Krankenkasse wirksam gekundigt wurde. Sofern
hierbei eine Mitgliedschaft bei einer anderen Kranken-
kasse begrundet werden soll, ersetzt die elektronische
Meldung der gewdhlten Krankenkasse die Kindigungs-
erklarung des Mitglieds.

Eine Kindigung der Mitgliedschaft ist zum Ablauf des
uberndchsten Kalendermonats moglich, gerechnet von
dem Monat, in dem das Mitglied die Kindigung erklart.
Das Wirksamwerden der Kundigungserklarungen rich-
tet sich somit nach §130 BGB, was dazu fuhrt, dass eine
Willenserklarung, die einem anderen gegenuber abzu-
geben ist, mit ihrem Zugang wirksam wird.

Bei der ordentlichen Kiindigung der Mitgliedschaft (un-
verdndertes Versicherungsverhdltnis) ist im Ubrigen ne-
ben der Mindestbindungsfrist von zwolf Monaten auch
die jeweilige Mindestbindungsfrist des in Anspruch ge-
nommenen Wahltarifs einzuhalten.

8.4 Sonderkundigungsrecht

Erhebt eine Krankenkasse erstmalig einen Zusatzbei-
trag oder erhoht sie ihren Zusatzbeitragssatz, steht
den Mitgliedern dieser Krankenkasse ein Sonderkun-
digungsrecht zu. Die Kundigung der Mitgliedschaft
ist bis zum Ablauf des Monats maoglich, fur den der

Zum Beispiel -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1453234/?cHash=782b003c0e17b1d876ccaba1f4eb44ae&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Zusatzbeitragssatz erhoht wird. Wenn beispielsweise
eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitragssatz im Januar
2026 erhoht, konnen Mitglieder ihr Sonderkindigungs-
recht im Lauf des Januars ausiiben (die Mitgliedschaft
endet dann zum 31. Marz 2026).

Veranderungen des durchschnittlichen Zusatzbeitrags-
satzes begrunden hingegen kein Sonderkundigungs-
recht. Auch fur die Abwicklung des Sonderkundigungs-
rechts gilt das elektronische Meldeverfahren, sodass
auch in diesen Fallen an die Stelle der Kundigungserkla-
rung des Mitglieds eine Meldung der gewahlten Kranken-
kasse tritt.

In den Fallen des Sonderkundigungsrechts kann die Mit-
gliedschaft ohne Einhaltung der grundsatzlich beste-
henden zwolfmonatigen Bindungsfrist gekundigt wer-
den. Das Sonderkundigungsrecht gilt auch fur Mit-
glieder, die einen Wahltarif in Anspruch nehmen, sodass
auch die besonderen Bindungsfristen bei Inanspruch-
nahme von Wahltarifen dem Sonderkundigungsrecht
nicht entgegenstehen. Ausgenommen hiervon sind Mit-
glieder mit einem Krankengeld-Wahltarif nach §53
Abs. 6 SGB V; diesen Personen wird ein Sonderkundi-
gungsrecht nicht eingeraumt.

Die Krankenkassen haben die Pflicht, ihre Mitglieder auf
das Kundigungsrecht hinzuweisen sowie, wenn der er-
hohte Zusatzbeitragssatz den durchschnittlichen Zu-
satzbeitragssatz uberschreitet, auf die Moglichkeit hin-
zuweisen, in eine gunstigere Krankenkasse zu wechseln.

Zusammenfassung -

Zum Thema Kranken-
kassenwahlrecht
bietet die AOK ein
kostenloses Online-
Training an.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1418079/?cHash=96486af66a841fdc70a611222d187c0f&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1418079/?cHash=96486af66a841fdc70a611222d187c0f&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/online-trainings/online-training-krankenkassenwahlrecht/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

O. Fortsetzung des
Versicherungsverhaltnisses

9.1 Obligatorische Anschlussversicherung —2
9.2 Freiwillige Krankenversicherung —

9.3 Firmenzahlerverfahren —
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Niemand muss die GKV verlassen, der das nicht mochte.
Es gibt keinen Zwang, sich privat zu versichern, wenn
die Versicherungspflicht endet. Es bestehen sogar zwei
Optionen, um das Versicherungsverhaltnis in der GKV
fortzusetzen.

9.1 Obligatorische Anschlussversicherung

Mit der obligatorischen Anschlussversicherung (OAV)
wird nach dem Ausscheiden aus der Krankenversiche-
rungspflicht oder aus der Familienversicherung der Ver-
sicherungsschutz kraft Gesetzes im Rahmen einer frei-
willigen Versicherung fortgesetzt.*®

Die OAV kommt unabhdangig von der Erfullung der erfor-
derlichen Vorversicherungszeit fur die freiwillige Kran-
kenversicherung zustande.®® Allerdings kdnnen die Be-
troffenen unter bestimmten Voraussetzungen den
Austritt aus der OAV erklaren. Sinn und Zweck dieser
Rechtsvorschrift ist, Lucken im Verlauf der Krankenver-
sicherung zu unterbinden. Kommt die OAV zum Tragen,
hat dies auch eine Versicherungspflicht in der sozialen
Pflegeversicherung zur Folge.

Voraussetzungen der OAV sind:

- Ende der Versicherungspflicht oder der
Familienversicherung

- Keine Austrittserklarung der Versicherten

- Ausnahmeregelungen greifen nicht

9.1.1 Ende der Versicherungspflicht oder der
Familienversicherung

Die OAV schliel3t nahtlos an eine vorangegangene Ver-

sicherungspflicht oder Familienversicherung bei der bis-

herigen Krankenkasse an. Aus welchen Grunden die
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Versicherungspflicht oder Familienversicherung geen-
det hat, ist fur die Begrundung der freiwilligen Versiche-
rung nicht von Belang. In Betracht kommen zum Beispiel
die Uberschreitung der JAEG (»5.1) oder eine Senkung
des Arbeitsentgelts unter die Geringfugigkeitsgrenze
(»6.1). Zudem tritt die OAV unabhdngig von der Erfiillung
der Vorversicherungszeiten ein, also bei kurzer Zugeho-
rigkeit zur GKV.

9.1.2 Austrittserklarung

Liegen die Voraussetzungen der OAV vor, ist die Kran-
kenkasse verpflichtet, Versicherte uber ihre Austritts-
moglichkeiten zu informieren. Ab diesem Zeitpunkt ha-
ben Versicherte zwei Wochen Zeit, um ihren Austritt
gegeniber der Krankenkasse zu erkldren (auch vorher
schon moglich). Erforderlich ist in jedem Fall, dass zu-
sammen mit der Austrittserklarung ein Nachweis Uber
das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absi-
cherung im Krankheitsfall erbracht wird.

Erfolgt die Austrittserklarung nicht, nicht fristgerecht

oder fehlt der notwendige Nachweis, wird die Mitglied-

schaft unmittelbar als freiwillige Versicherung bei der

Krankenkasse fortgefuhrt, bei der die Person bisher

pflicht- oder familienversichert war (»8.2). Es gelten in

diesem Fall die ublichen Beendigungsgrunde der freiwil- Zum Beispiel =
ligen Mitgliedschaft. (Beispiel 24)

9.1.3 Ausnahmeregelungen

Ausgeschlossen ist die Fortsetzung der freiwilligen Mit-
gliedschaft, wenn unmittelbar nach dem Ende der Ver-
sicherungspflicht oder Familienversicherung eine neue
Versicherungspflicht begrundet wird, beispielsweise
aufgrund einer Beschaftigung.

Fur Personen, deren Versicherungspflicht endet, bei de-
nen im Ubrigen aber alle Voraussetzungen fiir eine
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Familienversicherung vorliegen, gilt die OAV ausnahms-
weise nicht. In diesem besonderen Fall geht die Famili-
enversicherung stattdessen der freiwilligen Versiche-
rung vor. Sobald die Familienversicherung endet, kommt
die OAV jedoch wieder in Betracht.

9.1.4 Saisonarbeitskrafte

Bei Saisonarbeitskraften, die nach Ende ihrer sozialver-
sicherungspflichtigen Saisonarbeit in der Regel wieder
in ihr Heimatland zuruckkehren, wird die OAV nur be-
grundet, wenn sie ihren Beitritt innerhalb von drei Mo-
naten nach Ende ihrer Beschaftigung gegenuber der
Krankenkasse erklaren und ihren Wohnort beziehungs-
weise standigen Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland nachweisen.

9.2 Freiwillige Krankenversicherung

Unverdndert sehen die gesetzlichen Vorschriften jedoch
noch die ,klassische” freiwillige Versicherung vor, wel-
che nach einer Erkldrung (Antrag innerhalb von drei Mo-
naten) und der Erfillung einer bestimmten Vorversiche-
rungszeit zustande kommt. In der Praxis spielt die
freiwillige Krankenversicherung allerdings kaum noch
eine Rolle.

Die Vorversicherungszeit ist erfullt, wenn

- unmittelbar vor dem Ausscheiden mindestens zwolf
Monate ununterbrochen oder

- innerhalb der letzten funf Jahre vor dem Ausscheiden
mindestens 24 Monate

eine Versicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse
bestanden hat.

Der Arbeitgeber setzt
bei der Anmeldung ei-
ner sozialversiche-
rungspflichtigen Sai-
sonkraft das
Kennzeichen ,,J” im
Feld , KENN2Z-
Saisonarbeitnehmer”.
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Die Vorversicherungszeit muss nur noch dann erfullt
werden, wenn die Voraussetzungen der OAV bei der be-
troffenen Person wegen eines Ausschlusstatbestands
zwar nicht erfullt sind, aber gleichwohl — ungeachtet ei-
ner vorrangigen anderweitigen Absicherung im Krank-
heitsfall auBerhalb der GKV - ein nachrangiger freiwilli-
ger Beitritt gewunscht wird. In Betracht kame auch,
dass Betroffene anstelle einer OAV bei der bisherigen
Krankenkasse eine freiwillige Versicherung bei einer an-
deren Krankenkasse wadhlen.

Die Bedeutung der Vorversicherungszeit im Recht der
freiwilligen Krankenversicherung bleibt aber fur Perso-
nen, die aus der Versicherungspflicht oder der Familien-
versicherung im Ausland ausscheiden, im Wesentlichen
unberuhrt, da sie vom Geltungsbereich der OAV nicht
erfasst sind.

9.2.1 Personenkreis
Zu einer freiwilligen Versicherung in der GKV sind
berechtigt:

- Beschdftigte, deren Bruttoeinkommen die JAEG (»5.1)
ubersteigt

- Menschen, deren beitragsfreie Familienversicherung
endet

- Ehemalige Mitglieder, die in den funf Jahren vor dem
Ausscheiden 24 Monate gesetzlich versichert waren
oder unmittelbar vor dem Ende der Versicherungs-
pflicht mindestens zwolf Monate ununterbrochen ge-
setzlich versichert waren

- Kinder, die nicht familienversichert sind, weil der EL-
ternteil mit dem groéBeren Einkommen Uber der JAEG
liegt und daher privat versichert ist

- Hauptberuflich Selbststandige
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- Beamte und Beamtinnen

- Studierende, die die Voraussetzungen fur die studenti-
sche Krankenversicherung nicht mehr erfullen

- Schwerbehinderte, wenn sie selbst, ein Elternteil oder
die durch Ehe oder gleichgeschlechtliche Lebenspart-
nerschaft nach dem LPartG verbundene Person in den
vergangenen funf Jahren mindestens drei Jahre ge-
setzlich versichert waren (die Krankenkassen kdnnen
in ihrer Satzung eine Altersgrenze fur den Beitritt in
diesem Fall festlegen)

- Beschaftigte, deren Mitgliedschaft durch Tatigkeit im
Ausland endete, falls sie innerhalb von zwei Monaten
nach Ruckkehr ins Inland wieder eine Beschaftigung
aufnehmen

- Rentenbeziehende, die die Kriterien fur eine Aufnahme
in die Krankenversicherung der Rentner nicht erfullen

9.2.2 Grunde fiir die Fortsetzung des
Versicherungsverhdaltnisses
Der Hauptgrund fur die Fortsetzung oder auch die Be-
grundung des Versicherungsverhdadltnisses bei einer
Krankenkasse ist fur viele die Tatsache, dass nach einer
PKV die Ruckkehr in die GKV nur noch in Ausnahmefal-
len moglich ist. Zudem sprechen auch die nachfolgen-
den Argumente fur eine freiwillige Versicherung in der
GKV:

Wenn die durch Lebenspartnerschaft nach dem LPartG
oder durch Ehe verbundene Person oder die Kinder kein
eigenes oder ein geringes Einkommen haben, sind sie in
aller Regel beitragsfrei familienversichert.

Der Beitrag bemisst sich fair nach dem Einkommen -
Alter und individuelle Gesundheitsrisiken spielen keine
Rolle.

*


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1698831/?cHash=5112e1f6331b8616e0367972e653a19b&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
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Risikozuschlage oder gar den Ausschluss bestimmter
Erkrankungen gibt es nicht (keine Gesundheitsprifung).

Grundsatzlich sind keine Krankenversicherungsbeitrage
zu zahlen, wéhrend Kranken-, Ubergangs- oder Mutter-
schaftsgeld bezogen wird. Im Rahmen der Familienver-
sicherung gilt das auch in der Elternzeit, wenn die durch
Ehe oder Lebenspartnerschaft nach dem LPartG ver-
bundene Person in einer gesetzlichen Krankenkasse ver-
sichert ist. In der PKV laufen die Pramien grundsatzlich
in voller Hohe weiter.

Privat Versicherte mussen selbst bei hohen Rechnungen
in Vorleistung treten. GKV-Versicherte zahlen lediglich
die gesetzlichen Zuzahlungen (keine Vorleistungen).

Die GKV bietet neben einer umfassenden medizinischen
Versorgung im Krankheitsfall zahlreiche Extraleistun-
gen. Mit Wahltarifen kann der Krankenversicherungs-
schutz individuell angepasst werden.

9.3 Firmenzahlerverfahren

Freiwillig in der GKV versicherte Beschaftigte haben ihre
Beitraige zum Falligkeitszeitpunkt an ihre Krankenversi-
cherung zu Uberweisen. Bei Beschaftigten, die wegen
Uberschreitens der JAEG krankenversicherungsfrei sind,
aber in der GKV freiwillig versichert sind, kann allerdings
der Arbeitgeber die Beitréige zur Kranken- und im Ubri-
gen auch zur Pflegeversicherung (jeweils Arbeitnehmer-
anteil und Beitragszuschuss des Arbeitgebers)®' als so-
genannter Firmenzahler uberweisen. In diesem Ver-
fahren Ubernimmt also der Arbeitgeber fur freiwillig ver-
sicherte Beschaftigte die Beitragszahlung. Als Fallig-
keitstag gilt hier der drittletzte Bankarbeitstag des Mo-
nats.

Aktuelle Falligkeits-
tage und weitere De-
tails dazu finden Sie
hier

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1698831/?cHash=5112e1f6331b8616e0367972e653a19b&cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung/faelligkeit-der-sozialversicherungsbeitraege/werte-2026/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

Beschaftigung und Sozialversicherung
Fortsetzung des Versicherungsverhaltnisses

Der Arbeitgeber verwendet fur das Firmenzahlerverfah-
ren den reguldaren elektronischen Beitragsnachweis un-
ter Angabe der Schlusselzahl ,9”.



Jetzt
informieren

Kennen Sie schon die
Online-Seminare der AOK?



https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/seminarsuche/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

Online-Seminare
Termine 2026

Februar
- Ende von Beschaftigungen

. Zusammenarbeit der Generationen

Marz

- Saisonkrafte in der SV

April

- Personaleinsatz bei anderen Arbeitgebern

Mai
- Mehr Wertschatzung fur Basisarbeitende

- Entgeltabrechnung: Praxistipps

Juni
- Probearbeit und Praktikum

- Digital gewandt = kompetent?

September

- Pflege und Beruf vereinbaren

November
- Trends & Tipps 2027

Bei aktuellen Entwicklungen werden Seminarthemen angepasst.

AOK. Die Gesundheitskasse.

=

Wollen Sie regelmaBig
uber aktuelle Themen
der Sozialversicherung
oder der Betrieblichen
Gesundheitsforderung
informiert werden?

Mehrdazu -

—

Haben Sie ein ganz
konkretes sozialver-
sicherungsrechtli-
ches Anliegen oder

eine spezielle Frage
und suchen individu-
ellen Rat?

Mehr dazu -

7

Brauchen Sie schnell
und umfassend Infor-
mationen zu Fragen der
Sozialversicherung oder
zur Betrieblichen Ge-
sundheitsforderung?

Mehrdazu -



https://www.aok.de/fk/newsletter/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper
https://www.aok.de/fk/?cid=sv-beschaeftigung-e-paper

10. Anhang
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Anhang

Abkiirzungen

Abkurzungen

AENntG Arbeitnehmer-Entsendegesetz

AUG Arbeitnehmeruberlassungsgesetz

BMAS Bundesministerium fur Arbeit und Soziales

BMG Bundesministerium fur Gesundheit

BBiG Berufsbildungsgesetz

BGB Burgerliches Gesetzbuch

BSG Bundessozialgericht

BSGE Entscheidungen des Bundessozialgerichts

DRV Deutsche Rentenversicherung

EntgFG Entgeltfortzahlungsgesetz

EStG Einkommensteuergesetz

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

GmbHG GmbH-Gesetz

JAE Jahresarbeitsentgelt

JAEG Jahresarbeitsentgeltgrenze

LPartG Lebenspartnerschaftsgesetz

MiLoG Mindestlohngesetz

SchwarzArbG Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz

SGB | Erstes Buch Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil

SGB I Drittes Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsforderung

SGB IV Viertes Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften
SGBV Funftes Buch Sozialgesetzbuch - Krankenversicherung
SBG VI Sechstes Buch Sozialgesetzbuch - Rentenversicherung
SGB Xl Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Pflegeversicherung
SvEV Sozialversicherungsentgeltverordnung

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

1l
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Anhang
Rechtsquellen und Fundstellen

Rechtsquellen und Fundstellen

¥ Mit einem Klick auf die FuBnote kommen Sie zur entsprechenden Textstelle zuruck.

1

2

3

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

8§87 Abs.1SGB IV

8§87 Abs.1Satz 2 SGB IV
BSG-Urteil vom 29.3.1962 - 3 RK
74/57 und vom 29.8.1963 - 3 RK
86/59, BSGE 16, 289, 294; 20, 6
8§87 Abs.2SGB IV

§1 Abs. 3 BBIiG

8§85 Abs. 4a SGB V, §25 Abs. 1
SGB I,

§1Satz 5 SGB VI

BSG-Urteil vom 15.12.1971 -

3 RK 87/68 und vom 11.12.1973 - GS
1/73, BSGE 33, 254; 37, 10 ff.
BSG-Urteil vom 18.5.1983 - 12 RK
41/81 - USK 8393

§611a BGB

§1 Abs. 3 SchwarzArbG

§§631 ff. BGB

§47 Abs.1 GmbHG

BSG-Urteil vom 29.8.2012 - B 12 KR
25/10 R

§7a Abs.1Satz1SGB IV

§7a Abs. 6 Satz 1SGB IV

§7a Abs.1Satz 2 SGB IV

28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. d
und e SGB IV

83 Nr.1SGB IV

§6 SGB IV

BSG-Urteil vom 10.8.2000 - B 12 KR
21/98 R

Prostitutionsgesetz (ProstG)
vom 20.12.2001, BGBL. | S. 3983
BSG-Urteil vom 4.6.2019 -

B12 R11/18 R

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

§1896 ff. BGB

BSG-Urteil vom 7.6. 2019 -B 12 R
6/18 R

883 und 3a EFZG

§7 Abs.3SGB IV

§26 Abs.1SGB X i. V. m. §§187
Abs. 2 und 188 Abs. 2 und 3 BGB
8§87 Abs. 3 Satz 2 SGB IV

8§87 Abs. 3 Satz 3SGB IV
BSG-Urteil vom 24.9.2008 - B 12 KR
22/07 R

§623 BGB

§620 Abs.1BGB

§613a Abs. 1 BGB

§14 Abs.1Satz1SGB IV

§17 Abs.1Satz 1 Nr.1SGB IV

§2 Abs. 2 Nr. 1SGB IV

§32 SGB |

§5 Abs. 5SGB V

§20 SGB Xl

§2 Satz Tund 2 SGB VI
BSG-Urteil vom 10.3.1994 - 12 RK
1/94 und 12 RK 3/94

§6 Abs.1Nr.1SGBV

8§86 Abs. 6 und Abs.7SGB V

§6 Abs. 4 Satz1und 2 SGB V
BSG-Urteil vom 7.6.2018 - B 12 KR
8/16 R

§188 Abs. 4 Satz1SGB V

§6 Abs.3Satz1SGB YV

§6 Abs. 1 Nr.2 und Nr.4-7SGB V
§6 Abs.3a SGBV

§20 Abs.1Satz 1SGB Xl

§5 Abs. 1 Nr.1-3 SGB VI



Anhang
Rechtsquellen und Fundstellen

Rechtsquellen und Fundstellen

¥ Mit einem Klick auf die FuBnote kommen Sie zur entsprechenden Textstelle zuruck.

52 85 Abs.4 SGB VI

3 85 Abs.3SGB VI

¢ §8 Abs.1Nr.2SGB IV

% BSG-Urteil vom 25.5.2011 -
B12 KR 9/09 R

56 8§22 Abs.1SGB XI

7 8§86 Abs.TNr.1SGB VI

%8 §28iSGB IV

° 8188 Abs.4 SGBV

0 89 Abs.1SGB YV

& 8257 Abs.1SGB YV,
§61 Abs. 1SGB Xl
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Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhdaltnis

Zusammenfassung

Beschaftigungsverhdaltnis

- Das Beschaftigungsverhdaltnis ist ein zentraler Begriff der Sozialver-
sicherung.

- Bei Zweifel, ob eine abhdngige sozialversicherungspflichtige Beschafti-
gung vorliegt oder nicht, ist eine Klarung uber die Clearingstelle der DRV
moglich.

- Das optionale Clearingverfahren wurde zum 1. April 2022 neu gestaltet.

- Das Beschaftigungsverhdltnis ist weitgehender als das Arbeitsverhaltnis.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Zusammenfassung

Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschdaftigungsverhdltnisses

- Das Beschaftigungsverhdaltnis beginnt grundsatzlich mit der Arbeitsauf-
nahme.

- Es bleibt ohne Arbeitsleistung erhalten, wenn Arbeitsentgelt gezahlt wird
oder Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht.

- Unter Umstanden besteht das Beschaftigungsverhdaltnis fur einen Monat
fort, wenn kein Arbeitsentgelt gezahlt wird.

- DasEnde des Beschaftigungsverhaltnisses und die Einstellung der tatsdch-
lichen Arbeitsleistung beenden das Arbeitsverhaltnis.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Arbeitsentgelt

Zusammenfassung

Arbeitsentgelt

- Alle laufenden und einmaligen Einnahmen aus einer Beschaftigung zah-
len grundsatzlich zum Arbeitsentgelt.

- Auf die Bezeichnung, die Form oder eine Anspruchsgrundlage kommt es
nicht an.

- Der Begriff des Arbeitsentgelts ist weitgehend deckungsgleich mit dem
lohnsteuerrechtlichen Begriff Arbeitslohn.

- Arbeitsentgelt ist in der Regel eine weitere Grundvoraussetzung fur das
Eintreten von Versicherungspflicht.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungspflicht

Zusammenfassung

Versicherungspflicht

- Die Versicherungspflicht wird in den einzelnen Sozialversicherungs-
zweigen getrennt beurteilt.

- Eine fehlende oder verspatete Anmeldung beziehungsweise Beitragszah-
lung durch den Arbeitgeber hat keinen Einfluss auf das Be- oder Entste-

hen der Versicherungspflicht.

- Ausnahmen von der Versicherungspflicht gibt es nur im engen gesetzlich
normierten Rahmen.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Zusammenfassung

Versicherungsfreiheit

- Die Beurteilung der Versicherungsfreiheit erfolgt getrennt fur die einzel-
nen Versicherungszweige.

- Die Versicherungsfreiheit ist als Ausnahmeregelung eng auszulegen und
gilt nicht generell fur jeden Sozialversicherungszweig.

- Grunde fur die Versicherungsfreiheit konnen das fehlende soziale Schutz-
bedurfnis oder eine anderweitige adaquate Absicherung sein.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Befreiung von der Versicherungspflicht

Zusammenfassung

Befreiung von der Versicherungspflicht

- Unter bestimmten Voraussetzungen konnen sich Beschaftigte ausnahms-
weise von der Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung befreien lassen.

- Eine Befreiung von der Versicherungspflicht ist nur im engen gesetzlichen

Rahmen moglich.
- Fur eine Befreiung ist ein fristgebundener Antrag notwendig.

- Esist grundsatzlich ein Nachweis uber eine anderweitige Absicherung
erforderlich.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Krankenkassenwahlrecht

Zusammenfassung

Krankenkassenwahlrecht

- Grundsatzlich wahlen die Beschaftigten, nicht die Arbeitgeber, die
Krankenkasse.

- Die Ausubung der Kassenwahl ist gegenuber der gewdahlten Kranken-
kasse zu erklaren.

- Die gewahlte Krankenkasse darf die Wahl nicht ablehnen.

- Die Bindungsfrist an die gewdhlte Krankenkasse betragt grundsatzlich
zwolf Monate.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhdaltnis

Werkvertrag

Beispiel 1

Die XYZ-Verlags-GmbH beauftragt einen Autor mit der Konzeption einer Fach-
broschure. Der Verlag bestimmt detailliert den Umfang, das Ziel, die Hono-

rarhohe, den Abgabetermin fur das Manuskript und weitere Nebenabreden in
einem Autorenvertrag.

Der Autor ist nicht in die Betriebsorganisation der XYZ-Verlags-GmbH einge-
bunden und schuldet dem Verlag nicht seine Arbeitszeit, sondern das fertige
Manuskript. Es liegt ein Werkvertrag vor.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhdaltnis

Unstandige Beschaftigung

Beispiel 2

FUr Aufrdumarbeiten (5-Tage-Woche) werden Aushilfskrdfte vom Freitag bis
Dienstag an funf aufeinanderfolgenden Kalendertagen eingesetzt.

Da an mehr als vier Kalendertagen gearbeitet wurde, liegt keine unstdndige
Beschdaftigung vor.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhdaltnis

Mitarbeitende
Familienangehorige

Beispiel 3

Eine Tochter hilft in unregelmafBigen Abstanden in der Buchhaltung des Hand-
werksbetriebs ihrer Eltern aus. Sie ist an einer Fachhochschule immatrikuliert
und kann sich ihren Arbeitseinsatz frei einteilen, je nachdem wie viel Zeit ihr

das Studium lasst. In der Uberwiegenden Zeit erledigen die Eltern alle Arbeits-
aufgaben ihrer Tochter. Fur ihre Tatigkeit erhalt sie ein gro3zugiges, stunden-
bezogenes Arbeitsentgelt.

Die Studentin unterliegt nicht der Sozialversicherungspflicht, denn es be-
steht kein abhdngiges Beschaftigungsverhaltnis. lhre Tatigkeit wird als fa-
milienhafte Mitarbeit eingeordnet, da Leistung und Gegenleistung in keinem
ausgewogenen Verhaltnis stehen: Das Entgelt liegt zwar Uber dem ortsiib-
lichen Durchschnitt, andererseits wird sie nicht anstelle einer fremden Ar-
beitskraft beschaftigt. Zudem arbeitet sie nicht weisungsgebunden.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhdaltnis

Statusfeststellung

Beispiel 4

Bei einer Detektivin bestehen Zweifel, ob eine abhdangige Beschaftigung oder
eine selbststandige Tatigkeit vorliegt. Es erfolgt eine Anfrage zur Statusfest-
stellung bei der Clearingstelle der DRV.

Beginn der Tatigkeit 1.2.2026

Anfrage Statusfeststellung 10.2.2026

Bekanntgabe der Entscheidung uber das Bestehen einer

22.4.2026
Beschaftigung

Beginn der Beschaftigung* 22.4.2026

*Die Detektivin hat dem spateren Beginn zugestimmt. Zwischen der Aufnahme der Beschaftigung und
dem Eintritt der Versicherungspflicht bestand ein ausreichender Versicherungsschutz.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhdaltnis

Statusfeststellung

Beispiel 5

Bei einer Betriebsprufung im Juni 2026 stellt der Rentenversicherungstrager
fest, dass ein Kurierfahrer, der als selbststandig Tatiger angesehen wurde,
abhangig beschaftigt ist.

Beginn der Tatigkeit 1.2.2024

Betriebsprufung des Rentenversicherungstragers am 5.6.2026

Die Entscheidung Uber das Vorliegen einer versicherungspflichti-

22.7.2026
gen Beschaftigung wird den Beteiligten bekannt gegeben am

Beginn der Versicherungspflicht 1.2.2024

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Beginn der Beschaftigung

Zum vertraglich vereinbarten Beschaftigungsbeginn am 26.5.2026 lasst ein
Arbeitgeber die Beschaftigten um 5 Uhr abholen und zu einer auswartigen
Baustelle fahren.

Obwohl die tatsachliche Arbeitsleistung erst um 7 Uhr beginnt, unterliegen
die Beschaftigten bereits dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Das Be-
schaftigungsverhaltnis hat also bereits am 26.5.2026 um 5 Uhr mit der Abho-
lung begonnen.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Beginn der
Versicherungspflicht

Beispiel 7

Im Arbeitsvertrag ist die Arbeitsaufnahme zum 1.6.2026 vereinbart. Eine Ar-
beitnehmerin wird schon ab 26.5.2026 gegen Entgelt im Betrieb beschaftigt.

Das Beschaftigungsverhaltnis und damit die Versicherungspflicht bestehen
ab 26.5.2026.

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Beginn der
Versicherungspflicht

Beispiel 8

Am 27.6.2026 erkrankt ein Arbeitnehmer, mit dem am 10.6.2026 ein Arbeits-
vertrag geschlossen wurde, der eine Arbeitsaufnahme am 1.7.2026 vorsieht.
Am 26.10.2026 wird die Arbeit tatsachlich aufgenommen.

Das Beschaftigungsverhdltnis und damit die Versicherungspflicht begin-
nen ab dem 1.7.2026, wenn der Arbeitnehmer ab diesem Zeitpunkt einen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung hat. Besteht ein solcher Anspruch nicht und
wird auch nicht freiwillig erfullt, beginnt die Entgeltfortzahlung nach dem
Entgeltfortzahlungsgesetz nach Ablauf der vierwochigen Wartezeit und die
Sozialversicherungspflicht am 29.7.2026.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Beginn der
Versicherungspflicht

Beispiel 9

Eine Arbeitnehmerin ist wegen Uberschreitens der JAEG krankenversiche-

rungsfrei und privat krankenversichert. Ab Januar 2026 wird die JAEG nicht
mehr Uberschritten. Arbeitsunfdahigkeit besteht bereits ab 22.9.2025, die Ent-
geltfortzahlung endet am 2.11.2025. Die Arbeit wird wieder am 6.3.2026 auf-
genommen.

Die Versicherungspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung beginnt am
6.3.2026.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Fortbestand der
Versicherungspflicht

Beispiel 10

Letzter Tag des entgeltlichen Beschaftigungsverhdltnisses:

31.1.2028

31.1.2026

26.1.2026

Monatsfrist:

a) 1.2.2028 bis 29.2.2028 (Schaltjahr)

b) 1.2.2026 bis 28.2.2026

c) 27.1.2026 bis 26.2.2026

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschaftigungsverhadltnisses

Fortbestand der
Versicherungspflicht

Beispiel 11

Am 23.6.2026 wird einer Arbeitnehmerin fristgerecht zum 31.12.2026 gekun-
digt und sie wird mit sofortiger Wirkung von der Arbeitsleistung freigestellt.
Die Arbeitsvertragsparteien schlieBen einen Abwicklungsvertrag und der Ar-
beitgeber erklart, dass die Arbeitnehmerin unwiderruflich von der Arbeitsleis-
tung freigestellt ist. Wahrend der Freistellung wird eine Ausgleichszahlung in
Hohe von 90 Prozent des bisher gezahlten Entgelts gezahlt.

Das versicherungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis endet am 31.12.2026.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungspflicht

Unzulassige Vereinbarung

Beispiel 12

Ein Arbeitnehmer nimmt am 1.7.2026 eine Beschaftigung als Buchhalter ge-
gen ein monatliches Bruttoentgelt von 4.500 € auf. Wegen einer ausreichen-

den privaten Absicherung vereinbart er im Arbeitsvertrag mit dem Arbeitge-
ber, dass er auf die Krankenversicherung verzichtet.

Der Arbeitnehmer ist gegen Arbeitsentgelt beschaftigt und damit ab
1.7.2026 versicherungspflichtig. Die die Krankenversicherungspflicht aus-
schlieBende Abrede ist nichtig.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungspflicht

Nebenberufliche
Selbststandigkeit

Beispiel 13

Eine Arbeitnehmerin betreibt einen Geschenke-Shop, den sie nur fur jeweils

drei Stunden gedffnet hat (17 bis 20 Uhr). Damit erzielt sie ein Arbeitseinkom-
men von durchschnittlich 1.200 € monatlich. AuBerdem ist sie in einem Bau-
geschaft wochentlich 25 Stunden gegen ein monatliches Entgelt von 2.500 €
tatig.

Die Arbeitnehmerin gilt nicht als hauptberuflich selbststandig, weil sie mehr
als 20 Stunden wochentlich in eine Beschaftigung investiert und ihr Entgelt
mehr als die Halfte der monatlichen Bezugsgroe ausmacht.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungspflicht

Hauptberufliche
Selbststandigkeit

Beispiel 14

Fortsetzung des Beispiels 13: Ab 1.3.2026 weitet die Arbeitnehmerin ihren
Geschenke-Shop aus und erweitert die Offnungszeiten. Nun erzielt sie ein Ar-
beitseinkommen von durchschnittlich 2.000 € monatlich. In der Beschaftigung

beim Baugeschaft arbeitet sie ab 1.3.2026 nur noch 11 Stunden wochentlich
gegen ein monatliches Entgelt von 900 €.

Die Arbeitnehmerin ist nun hauptberuflich selbststandig, weil sie weniger als
20 Stunden wochentlich beschaftigt ist und ihr Entgelt nicht langer die Half-
te der monatlichen BezugsgrofBe ubersteigt. Die Beschaftigung gegen Ent-
gelt im Baugeschaft erflillt zwar grundsatzlich fiir sich allein betrachtet die
Voraussetzungen zur Kranken- und Pflegeversicherungspflicht. Infolge der
hauptberuflichen Selbststandigkeit besteht in der Beschaftigung jedoch ab
1.3.2026 keine Kranken- und Pflegeversicherungspflicht mehr.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Uberschreiten der JAEG

Beschaftigungsbeginn 1.5.2026

Gehalt monatlich 7.000€

RegelmaBiges JAE: 7.000€ x 12 = 84.000€

Es besteht Krankenversicherungsfreiheit ab 1.5.2026 (Beginn der Beschdafti-
gung).

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Uberschreiten der JAEG

Beschaftigungsbeginn 1.5.2025

Probezeit bis 31.7.2025

Gehalt monatlich 5.000€

Weihnachtsgeld in Hohe eines halben Monatsgehalts

Gehalt monatlich nach Ablauf Probezeit ab 1.8.2025

Regelmafiges JAE ab 1.5.2025:
5.000€ x 12 = 60.000 € + Weihnachtsgeld 2.500 € = 62.500€

RegelmaBiges JAE ab 1.8.2025:
6.500€ x 12 = 78.000 € + Weihnachtsgeld 3.250 € = 81.250€

Ab 1.5.2025 besteht Krankenversicherungspflicht. Denn die JAEG von
73.800 € wird nicht Uberschritten. Ab 1.8.2025 ubersteigt das regelmaBige
JAE die Grenze von 73.800 €. Ein Ausscheiden aus der Krankenversicherungs-
pflicht kommt frihestens zum 1.1.2026 infrage. Im Herbst 2025 steht fest,
dass das regelmdBige JAE des Arbeitnehmers (81.250€) auch die JAEG des
Jahres 2026 von 77.400 € uberschreiten wird. Der Arbeithehmer scheidet da-
her am 31.12.2025 aus der Krankenversicherungspflicht aus.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Minderung des Arbeitsentgelts

Beispiel 17

Ein 40-jcthriger wegen Uberschreitens der JAEG privat versicherter Arbeitneh-
mer reduziert vom 1.7. bis 30.11.2026 seine Arbeitszeit und sein Arbeitsentgelt
von 7.000 € auf 4.000€. Ab 1.12.2026 liegt das regelmafige Arbeitsentgelt
wieder Uber den JAEG der Jahre 2026 und 2027.

Die Reduzierung des Arbeitsentgelts ist nicht nur von kurzer Dauer. Daher
besteht ab 1.7.2026 Krankenversicherungspflicht. Eine Befreiungsmoglich-
keit besteht nicht. Die Krankenversicherungspflicht endet am 31.12.2026,
weil das regelmaBige JAE die JAEG der Jahre 2026 und 2027 uiberschreitet.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Erhohung der JAEG

Regelmalfiges JAE 74.000€

JAEG 2025 73.800€

Die Arbeitnehmerin ist wegen Uberschreitens der JAEG krankenversiche-
rungsfrei.

Anhebung der JAEG 2026 77.400€

Die Arbeitnehmerin ist ab 1.1.2026 krankenversicherungspflichtig.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Berechnung des
regelmaBigen JAE

Beispiel 19

Ein Arbeitnehmer Uberschreitet seit Jahren die JAEG. Das Arbeitsentgelt be-
tragt monatlich 5.500 €. Hinzu kommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das
Entgelt wird am 10.1.2026 auf 5.600 € ruckwirkend zum 1.1.2026 erhoht.

Berechnung JAE im Dezember 2025 zum 1.1.2026

Gehalt 5.500€ x 12 = 66.000€

+ Urlaubsgeld 5.500€

+ Weihnachtsgeld 5.500€

RegelmaBiges JAE 77.000€

Berechnung JAE am 10.1.2026

Gehalt 5.600€ x 12 = 67.200€

+ Urlaubsgeld 5.500€

+ Weihnachtsgeld 5.500€

RegelmaBiges JAE 78.200€

Das regelmaBige JAE von 77.000 € ubersteigt zundachst nicht die JAEG des
Jahres 2026 von 77.400 €. Durch die ruckwirkende Erhohung des Arbeitsent-
gelts am 10.1.2026 bleibt der Arbeitnehmer krankenversicherungsfrei, weil
nunmehr die JAEG Uberschritten wird. Hinweis: Ware das Entgelt erst ab
16.1.2026 erhoht worden, ware Krankenversicherungspflicht ab 1.1.2026 ein-
getreten.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Krankenversicherungsfreiheit

Beispiel 20

Eine 57-jéhrige Arbeitnehmerin war wegen Uberschreitens der JAEG in den
letzten zehn Jahren ihrer Beschaftigung versicherungsfrei und bei einem pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmen versichert. Wahrend der vereinbar-
ten Altersteilzeit reduziert sich ihr Arbeitsentgelt. Die JAEG wird nicht mehr
uberschritten.

Ab dem Tag des Unterschreitens der JAEG wiirde grundsatzlich Krankenver-
sicherungspflicht eintreten. In den letzten funf Jahren vor Eintritt der Versi-
cherungspflicht bestand jedoch keine gesetzliche Krankenversicherung. Die
Arbeitnehmerin war durchgehend krankenversicherungsfrei. Deshalb bleibt
der Versicherungsstatus bestehen.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Befreiung von der Versicherungspflicht

Befreiung von der
Krankenversicherungspflicht

Beispiel 21

Ein Beschdftigter ist bereits seit Jahren wegen Uberschreitens der JAEG ver-
sicherungsfrei und privat krankenversichert. Ab 1.1.2026 wird er krankenversi-
cherungspflichtig, weil sein regelmaBiges JAE die JAEG nicht mehr Uberschrei-
tet. Er lasst sich von der Krankenversicherungspflicht befreien. Im Mai 2026
stellt er einen Rentenantrag, aufgrund dessen grundsatzlich Krankenversiche-
rungspflicht eintreten wurde. Die Beschaftigung wird weiterhin ausgeubt.

Da das Beschaftigungsverhaltnis weiterhin besteht, bleibt der Beschaftigte
aufgrund der Befreiung auch nach Stellung des Rentenantrags weiterhin von
der Krankenversicherungspflicht befreit.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Befreiung von der Versicherungspflicht

Befreiung von der
Krankenversicherungspflicht

Beispiel 22

Abwandlung des Beispiels 21: Das Beschaftigungsverhdltnis endet am
31.5.2026 und ab 1.6.2026 wird Arbeitslosengeld bezogen.

Die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht wirkt nur bis zur Beendi-
gung der Beschaftigung am 31.5.2026. Der Bezug von Arbeitslosengeld fuhrt
daher zur Krankenversicherungspflicht.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Krankenkassenwahlrecht

Krankenkassenwahlrecht

Beispiel 23

Ende der befristeten Beschaftigung am 31.1.2026. Mitgliedschaft mit laufen-
der Bindungsfrist besteht bei einer Ersatzkasse. Ab 1.2.2026 Bezug von Ar-
beitslosengeld und Wahl der AOK als neue Krankenkasse.

Die AOK ist ab 1.2.2026 die zustandige Krankenkasse.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Fortsetzung des Versicherungsverhaltnisses

Ende der
Krankenversicherungspflicht

Beispiel 24

Ein Arbeitnehmer scheidet am 31.5.2026 als versicherungspflichtiges Mitglied
seiner Krankenkasse aus. Ab dem 1.6.2026 ist er selbststandig erwerbsta-

tig und in der PKV in einer substitutiven Krankenversicherung versichert. Die
Krankenkasse weist auf die Austrittsmoglichkeit hin. Der Hinweis wird dem

Mitglied am 14.7.2026 zugestellt.

Die substitutive Krankenversicherung stellt keinen Ausschlusstatbestand
fur die OAV dar, ungeachtet dessen, dass sie den qualitativen Anforderungen
an die anderweitige Absicherung im Krankheitsfall gentigt und sich liucken-
los an die vorherige Versicherungspflicht anschlieBt. Das Zustandekommen
der OAV kann nur im Wege einer Austrittserkldarung vermieden werden. Diese
muss der Krankenkasse spatestens bis zum 28.7.2026 vorliegen. Zudem ist
ein (an keine Frist gebundener) Nachweis liber eine anderweitige Absiche-
rung im Krankheitsfall gegentiber der Krankenkasse notwendig.

Zuruck zum Inhalt =



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhaltnis

Infografik 1:

Beschaftigungsverhaltnis

Beschaftigungsverhaltnis

Personliche Abhangigkeit Wirtschaftliche Abhdngigkeit
vom Arbeitgeber vom Arbeitgeber

Weisungsgebundenheit Angewiesen auf Entgelt

Eingliederung in den Betrieb

Bindung an Arbeitszeit

Kein Unternehmerrisiko

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Beschaftigungsverhaltnis

Infografik 2:

Familienhafte Mitarbeit

Mitarbeit von Familienangehorigen

Abhangig Beschaftigte gegen Entgelt
= Sozialversicherungspflicht

Mithilfe aufgrund Familienzugehorigkeit
= keine Versicherungspflicht

- Einsatz einer fremden Arbeitskraft
- Weisungsgebundenheit (wenn
auch in abgeschwachter Form)

- Vergutung entspricht mindestens
dem Mindestlohn

- Lohn wird als Betriebsausgabe
gebucht

- Unverbindliche Hilfsleistung

unter wirtschaftlich und sozial
Gleichgestellten

- Mitarbeit im Rahmen eines

familienhaften Gemeinschafts-
lebens

- Mitarbeit nur aus sittlichen

* Abfuhrung von Lohnsteuer Grunden oder aufgrund von

- Getrennte Wirtschaftsfuhrung Unterhaltspflicht

- Eingliederung in den Betrieb - Kein festes Entgelt

- Tatsachliche Ausubung » Buchung als Privatentnahme
der Beschaftigung

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Arbeitsentgelt

Infografik 3:

Begriff des Arbeitsentgelts

Arbeitsentgelt

Steuerpflichtiger Arbeitslohn Beitragsrechtliches Arbeitsentgelt

Lohnsteuerabzug nach der allgemeinen Beitragspflicht mit den geltenden
beziehungsweise besonderen Beitragssatzen bis zu den
- Monats-, Wochen- und Beitragsbemessungsgrenzen in der
Tageslohnsteuertabelle - Krankenversicherung
bei laufendem Arbeitslohn - Pflegeversicherung
- Jahreslohnsteuertabelle * Rentenversicherung

bei sonstigen Bezlugen - Arbeitslosenversicherung

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungspflicht

Infografik 4:

Definition Versicherungspflicht

Versicherungspflicht
Beschaftigung [ )

fuhrt zur Versicherungspflicht in der

I I I I
Kranken- Pflege- Renten- Arbeitslosen-
versicherung versicherung versicherung versicherung

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Infografik 5:

Berechnungsschema
zum regelmanBigen JAE

Alle Einnahmen aus einer Beschaftigung

abzuglich Einnahmen, die kein Arbeitsentgelt sind

abzuglich unregelmalfiges Arbeitsentgelt

abzuglich Familienzuschlage

Zuruck zum Inhalt >



Beschaftigung und Sozialversicherung
Versicherungsfreiheit

Tabelle 1:

Ubersicht zu den JAEG

Jahreswerte in Euro 2026 2025
Allgemeine JAEG 77.400€ 73.800€

Besondere JAEG 69.750€ 66.150€

Zuruck zum Inhalt >



	Titel
	So funktioniert das E-Paper
	Impressum 
	Vorwort 
	Alle Themen im Überblick
	1.	Beschäftigungsverhältnis
	1.1	Allgemeines
	1.2	Begriff 
	1.3	Abhängige Beschäftigung
	1.4	Berufsausbildungs­verhältnis
	1.5	Arbeitsverhältnis
	1.6	Selbstständige Tätigkeit
	1.7	Scheinselbstständigkeit
	1.8	Illegale Beschäftigung
	1.9	Werkvertrag
	1.10	Unständige Beschäftigung
	1.11	Familienangehörige 
	1.12	Gesellschafter
	1.12.1	Gesellschafter-Geschäftsführer
	1.12.2	Mitarbeitende Gesellschafter
	1.12.3	Familien-GmbH

	1.13	Statusfeststellung
	1.13.1	Optionales Anfrageverfahren
	Prognoseentscheidung 
	Gruppenfeststellung
	Bindungswirkung
	1.13.2	Obligatorisches Anfrageverfahren

	1.14	Beschäftigungen mit Auslandsbezug
	1.14.1	Entsendung im Sinne der Aus­strahlung
	1.14.2	Entsendung im Sinne der ­Einstrahlung
	1.14.3	Entsendung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung

	1.15	Keine Beschäftigung
	1.16	Ausgewählte Einzelfälle

	2.	Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschäftigungs-verhältnisses
	2.1	Beginn 
	2.2	Unterbrechung 
	2.2.1	�Streik und rechtmäßige Aus­sperrung
	2.2.2	Freiwilliger Wehrdienst

	2.3	Fortbestand 
	2.4	�Freistellung von der ­Arbeit
	2.5	Ende

	3.	Arbeitsentgelt
	3.1	Begriffsbestimmung
	3.2	Kein Arbeitsentgelt
	3.3	�Bedeutung für die ­Versicherungspflicht

	4.	Versicherungspflicht
	4.1	Unabdingbarkeit
	4.2	Tatbestandsmerkmale
	4.3	Sozialversicherungs­zweige
	4.3.1	Krankenversicherung
	4.3.2	Pflegeversicherung
	4.3.3	Rentenversicherung
	4.3.4	Arbeitslosenversicherung

	4.4	Ausschluss der Ver­sicherungspflicht
	4.4.1	Hauptberuflich Selbstständige
	4.4.2	Mittelpunkt des Erwerbslebens
	4.4.3	�Zeitliche und wirtschaftliche Bedeutung
	4.4.4	�Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
	4.4.5	�Selbstständige Tätigkeit neben anderer Erwerbstätigkeit
	4.4.6	�Selbstständige Tätigkeit ohne andere Erwerbstätigkeit
	4.4.7	Grundannahmen für eine Prüfung
	4.4.8	Prüfung durch Arbeitgeber


	5.	Versicherungsfreiheit
	5.1	Höherverdienende
	5.1.1	Vergleich
	5.1.2	Regelmäßiges Jahresarbeits­entgelt
	5.1.3	�Maßgebende JAEG
	5.1.4	�Überschreiten der JAEG von Beginn der Beschäftigung an
	5.1.5	Überschreiten der JAEG im Lauf der Beschäf-tigung
	5.1.6	�Ende der Versicherungsfreiheit bei Minderung des Arbeitsentgelts
	5.1.7	�Ende der Versicherungsfreiheit bei Anhebung der JAEG
	5.1.8	�Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung
	5.1.9	Auswirkungen der Versicherungs­freiheit auf andere Tatbestände

	5.2	Verbeamtete und beamten­ähnliche ­Personen
	5.3	Beschäftigte Studierende
	5.4	Vollendung des 55. ­Lebensjahrs 
	5.4.1	Auswirkungen in der Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
	5.4.2	Hintergrund der Regelung

	5.5	Pflegeversicherung
	5.6	Rentenversicherung
	5.7	Arbeitslosenversicherung

	6.	Minijobs
	6.1	�Geringfügig entlohnte Beschäftigung
	6.2	�Kurzfristige Beschäftigung
	6.3	Midijobs

	7.	Befreiung von der ­Versicherungspflicht
	7.1	Krankenversicherung
	7.1.1	�Befreiungsanlässe 
	7.1.2	�Befreiungsvoraussetzungen
	7.1.3	Rückkehr in die GKV

	7.2	Pflegeversicherung
	7.3	Rentenversicherung
	7.4	Arbeitslosenversicherung

	8.	Krankenkassenwahlrecht
	8.1	Ausüben des Wahlrechts
	8.2	Bindungswirkung
	8.3	Kündigung
	8.4	Sonderkündigungsrecht

	9.	Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses
	9.1	Obligatorische Anschlussversicherung
	9.1.1	�Ende der Versicherungspflicht oder der Familienversicherung
	9.1.2	Austrittserklärung
	9.1.3	Ausnahmeregelungen
	9.1.4	Saisonarbeitskräfte

	9.2	�Freiwillige Krankenversicherung
	9.2.1	Personenkreis
	9.2.2	Gründe für die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses

	9.3	Firmenzahlerverfahren

	Kennen Sie schon die Online-Seminare der AOK?
	10.	Anhang
	Abkürzungen
	Rechtsquellen und Fundstellen

	Alle Zusammenfassungen, Grafiken und Tabellen
	Zusammenfassung Beschäftigungsverhältnis
	Zusammenfassung Beginn, Unterbrechung und Ende des Beschäftigungs­verhältnisses

	Zusammenfassung Arbeitsentgelt
	Zusammenfassung Versicherungspflicht
	Zusammenfassung Versicherungsfreiheit
	Zusammenfassung Befreiung von der ­Versicherungspflicht

	Zusammenfassung Krankenkassenwahlrecht
	Werkvertrag Beispiel 1
	Unständige Beschäftigung Beispiel 2
	Mitarbeitende Familienangehörige Beispiel 3
	Statusfeststellung Beispiel 4
	Statusfeststellung Beispiel 5
	Beginn der Beschäftigung Beispiel 6
	Beginn der Versicherungspflicht Beispiel 7
	Beginn der Versicherungspflicht Beispiel 8
	Beginn der Versicherungspflicht Beispiel 9
	Fortbestand der Versicherungspflicht Beispiel 10
	Fortbestand der Versicherungspflicht Beispiel 11
	Unzulässige Vereinbarung Beispiel 12
	Nebenberufliche Selbstständigkeit Beispiel 13
	Hauptberufliche Selbstständigkeit Beispiel 14
	Überschreiten der JAEG Beispiel 15
	Überschreiten der JAEG Beispiel 16
	Minderung des Arbeitsentgelts Beispiel 17
	Erhöhung der JAEG Beispiel 18
	Berechnung des regelmäßigen JAE Beispiel 19
	Krankenversicherungsfreiheit Beispiel 20
	Befreiung von der Krankenversicherungspflicht Beispiel 21
	Befreiung von der Krankenversicherungspflicht Beispiel 22
	Krankenkassenwahlrecht Beispiel 23
	Ende der Krankenversicherungspflicht Beispiel 24
	Infografik 1: Beschäftigungsverhältnis
	Infografik 2: Familienhafte Mitarbeit
	Infografik 3: Begriff des Arbeitsentgelts
	Infografik 4: Definition Versicherungspflicht
	Infografik 5: Berechnungsschema zum regelmäßigen JAE
	Tabelle 1: Übersicht zu den JAEG


